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EUROPÄISCHE CHARTA  
FÜR DIE GLEICHSTELLUNG  

VON FRAUEN UND MÄNNERN  
AUF LOKALER EBENE

Eine Charta, mit der die Lokal- und Regionalregierungen Europas  
ihre Entschlossenheit erklären,  

unter Einsatz ihrer Kompetenzen und Kooperationen  
die Gleichstellung von Frauen und Männern zu verbessern
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VORWORT

Sehr geehrte Damen und Herren,  

liebe Gleichstellungsinteressierte, 

Gleichberechtigung beginnt vor Ort. Die Kommunen können einen großen Beitrag dazu leisten, indem sie Gleichstellungs­

aspekte systematisch mitdenken. Die Europäische Gleichstellungscharta bietet einen Rahmen für strategische Gleich­

stellungspolitik. Sie ist zugleich politisches Bekenntnis und Instrument für die aktive Beteiligung der Zivilgesellschaft.  

Dadurch erhält Gleichstellungspolitik eine breite Basis und Akteur*innen vor Ort werden sichtbar. 

In engagierter Zusammenarbeit haben die Kolleginnen der deutschen und der österreichischen Sektion im CEMR mit der 

Bundesarbeitsgemeinschaft kommunaler Frauenbüros und Gleichstellungsstellen die deutschsprachige Übersetzung der 

aktualisierten Charta fertig gestellt. Wir freuen uns, Ihnen nun auch gemeinsam mit der Bundesstiftung Gleichstellung die 

gebundene Broschüre der Europäischen Charta in die Hand geben zu können.

Wir möchten Sie darin bestärken, die aktualisierte Europäische Gleichstellungscharta zur Umsetzung Ihrer Aktivitäten vor 

Ort zu nutzen. Für Ihre Arbeit wünschen wir Ihnen viel Erfolg.

Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Seit 1955 vertritt der RGRE die Interessen von 

etwa 800 europa-engagierten Städten, Kreisen 

und Gemeinden. Seine Aufgabe ist die Vertre- 

tung der lokalen Ebene in europäischen Pro- 

zessen und die Stärkung der europäischen  

Einheit durch Partnerschaften. Die deutsche  

Sektion ist mit Sitz und Stimme in den Gremien  

des Europäischen Rates der Gemeinden und Regionen Europas (CEMR) vertreten. 

Der RGRE fördert die Europäische Charta zur Gleichstellung von Frauen und Männern auf lokaler Ebene durch

•	 politische Arbeit im Gleichstellungsausschuss des Europäischen CEMR und Information seiner Mitglieder

•	 die Verwaltung der Charta und als Kontaktstelle für seine Mitglieder

•	 nationale Konferenzen zur Umsetzung der Charta in Zusammenarbeit mit einer RGRE-Mitgliedskommune

•	 Zusammenarbeit mit BAG und Bundesstiftung im Rahmen des Beratungsprozesses zur Charta.

Kontakt: www.rgre.de

Rat der Gemeinden und Regionen Europas (RGRE)
Deutsche Sektion

http://www.rgre.de
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VORWORT

Ohne Frauen ist kein Staat, und schon gar keine Kommune zu machen. Das Bewusstsein 

dafür, dass gerade die erste Ebene des Staates, Leistungen erbringt, die sich so unmittelbar 

auf ihre Einwohner*innen auswirken, ist noch viel zu wenig vorhanden. Das Bewusstsein 

dafür, wie viel „Alltagsmacht“ damit in den Kommunen liegt, muss definitiv wachsen. Städte 

und Gemeinden entscheiden über den Ausbau von Verkehr und Kinderbetreuung. Sie ent­

scheiden darüber, wie Straßen und Plätze benannt werden. Parteien entscheiden, wen sie 

aufstellen und Wähler*innen, wer gewählt wird. Sie entscheiden über die Gestaltung öffent­

licher Räume, sie entscheiden welche Vereine sie fördern und noch so vieles mehr. 

Frauenförderung und Gleichstellung sind dem Österreichischen Städtebund daher wesentliche Anliegen. Mit einem sehr 

aktiven Frauenausschuss, wo Kommunalpolitik und -verwaltung vernetzt sind, und aus dem immer wieder Forderungen 

kommen, wurde bereits vieles in Österreich umgesetzt, vom Equal Pension Day bis zu einem umfassenden Gleichstellungs­

index auf kommunaler Ebene.

Die Europäische Gleichstellungscharta ist ein wichtiges, umfassendes – und wahrscheinlich einzigartiges – Instrument, zu­

geschnitten auf die kommunale Ebene und die kommunalen Kompetenzen und Handlungsfelder. Da sich die Welt seit der 

ersten Fassung der Europäischen Gleichstellungscharta (2006) weitergedreht hat, hat sich auch die Charta – als lebendiges 

Tool – ebenso weiterentwickelt. Die weiterentwickelte Vorlage halten Sie hiermit in Händen. Der Österreichische Städte­

bund ist Mitglied im CEMR und im dortigen Gleichstellungsausschuss. Als solches unterstützte der Österreichische Städte­

bund und besonders die beiden Mitglieder Wien und Graz auch die Gleichstellungscharta in ihrer Neuauflage.

Wir möchten Sie daher gerne einladen, die Erweiterung der Charta zu implementieren.  

Denn Kommunalpolitik ist auch Frauenpolitik. Und es gibt noch viel zu tun auf der kommunalen Ebene. 

Kontakt: www.staedtebund.gv.at

 
 
Danke an Priska Pschaid, Graz, die an der deutschen Übersetzung der neuen Version mitgewirkt hat, und der diese Charta so wichtig war. 
Sie ist viel zu früh von uns gegangen. 

http://www.staedtebund.gv.at
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VORWORT

In der Bundesarbeitsgemeinschaft kommunaler 

Frauenbüros und Gleichstellungsstellen (kurz: 

BAG) haben sich die kommunalen Frauen- und 

Gleichstellungsbeauftragten zusammengeschlos­

sen. Die BAG ist die bundesweite Interessenvertretung für kommunale Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte. Das Ziel 

der BAG ist es, die Gleichstellung der Geschlechter auf kommunaler Ebene voranzutreiben und eine gleichberechtigte 

Gesellschaft zu fördern. 

Bundespolitische Vorhaben und Entscheidungen haben Auswirkungen auf die Gleichstellung vor Ort. Gemeinsam mit an­

deren bundesweiten Verbänden ist die BAG Lobby für mehr Geschlechter-Gleichstellung und setzt sich für gute Rahmen­

bedingungen vor Ort ein, damit die vielfältigen kommunalen Entscheidungen gleichstellungsorientiert umgesetzt werden. 

Die Europäische Gleichstellungscharta stellt ein strategisches Instrument zur Implementierung einer an Gleichstellung 

orientierten Politik innerhalb einer Kommune dar. Sie ermöglicht es, sich mit der Zivilgesellschaft, Verwaltung und Politik 

auf Ziele und Maßnahmen für zwei Jahre zu verständigen, die helfen, der Geschlechter-Gleichstellung ein Stück näher zu 

kommen. 

Die Aufgaben der kommunalen Gleichstellungsstellen und Frauenbüros sind mannigfaltig und komplex. Die Europäische 

Gleichstellungscharta kann ein wichtiges strategisches Instrument fungieren, das hilft Prioritäten zu setzen, Ziele heraus­

zuarbeiten, sich auf die eigenen Stärken zu konzentrieren, Aufgaben zu verteilen, Akteur*innen sichtbar zu machen und so 

Erfolge zu erzielen.

Zusammen mit den Kooperationspartner*innen der Deutschen Sektion des Rates der Gemeinden und Regionen Europas 

und der Bundesstiftung Gleichstellung unterstützt die BAG Kommunen bei der Umsetzung der „Europäischen Charta für 

die Gleichstellung von Frauen und Männern auf lokaler Ebene“, indem sie über den Inhalt der Charta informiert begleitende 

Materialien erstellt, Veranstaltungen und Workshops sowie Beratung anbietet. 

Der BAG ist es ein großes Anliegen, dass die Europäische Gleichstellungscharta insbesondere mit ihrer Erweiterung um 

wichtige aktuelle, Themen wie Cyberkriminalität, Recht auf eine gesunde Umwelt und flexible Arbeitszeitmodelle an Be­

kanntheit gewinnt und von weiteren Kommunen umgesetzt wird. Die BAG hofft, mit dieser Broschüre dazu beizutragen. 

Kontakt: �www.gleichberechtigt.org 

bag@gleichberechtigt.org

Bundesarbeitsgemeinschaft
kommunaler Frauenbüros & Gleichstellungsstellen

http://www.gleichberechtigt.org
mailto:bag%40gleichberechtigt.org?subject=
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Seit Mai 2021 gibt es die Bundesstiftung Gleichstellung als rechtsfähige bundes­

unmittelbare Stiftung des öffentlichen Rechts. Ihre Aufgabe ist es, Informationen bereit­

zustellen, die Praxis zu stärken und die Entwicklung neuer Ideen für die Gleichstellung 

zu unterstützen. Sie soll darüber hinaus ein Haus der Gleichstellung sein, in dem gleich­

stellungspolitische Initiativen arbeiten und sich vernetzen können. Als Organe der Stif­

tung fungieren der Stiftungsrat und das Direktorium. Im Rahmen des Beratungsprozes­

ses zur Charta arbeitet die Bundesstiftung mit dem RGRE und der BAG eng zusammen.

Die Bundesstiftung Gleichstellung weiß: Gleichstellung beginnt vor Ort. Kommunen können großen Einfluss auf das täg­

liche Leben ihrer Bürger*innen nehmen, indem sie Gleichstellungsaspekte in den verschiedenen Politikfeldern systematisch 

mitdenken und die Lebensrealität der Menschen konkret gestalten. Gerade das Handeln von kommunalen Gleichstellungs­

beauftragten wird durch die „Europäische Charta für die Gleichstellung von Frauen und Männern auf lokaler Ebene“ als 

ein wichtiges strategisches Instrument optimal unterstützt. Die Charta verbindet dabei Gleichstellungsakteur*innen in 36 

europäischen Ländern und hat mit ihrer Erweiterung im Jahr 2022 auch wichtige aktuelle Herausforderungen wie Cyber­

kriminalität, Recht auf eine gesunde Umwelt und flexible Arbeitszeitmodelle im Blick. 

Die Charta unterstützt dabei, neue Partner*innen für Gleichstellung vor Ort zu gewinnen und zusätzliche Ressourcen zu 

erschließen. Sie macht gleichstellungspolitische Aktivitäten transparent und überprüfbar und leistet dadurch einen großen 

Beitrag zur Stärkung gleichstellungspolitischen Engagements. Durch die Zusammenarbeit der Bundesstiftung Gleichstel­

lung mit der Bundesarbeitsgemeinschaft der kommunalen Frauenbüros und Gleichstellungsstellen (BAG) sowie dem Rat 

der Gemeinden und Regionen Europas (RGRE) ist es möglich, die Charta nicht nur bekannter zu machen, sondern durch 

gezielte und spezielle Beratung auch die Umsetzung dieses wichtigen Instruments zu begleiten. Eine erste Voraussetzung 

ist, dass der Text der Charta, der von zutiefst demokratischen Werten getragen ist, allen Interessierten auch in dieser 

Form zugänglich ist, um seine Wirkung zu entfalten. Die Bundesstiftung Gleichstellung freut sich, mit dieser Broschüre zur 

Bekanntheit der Charta beizutragen. 

Kontakt: �wissen@bundesstiftung-gleichstellung.de 

www.bundesstiftung-gleichstellung.de

https://www.bundesstiftung-gleichstellung.de/stiftung/stiftungsrat/
https://www.bundesstiftung-gleichstellung.de/stiftung/direktorium/
mailto:wissen%40bundesstiftung-gleichstellung.de?subject=
https://www.bundesstiftung-gleichstellung.de/
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EINLEITUNG

Die Europäische Charta für die Gleichstellung von Frauen und 
Männern auf lokaler Ebene richtet sich an die Lokal- und Re­

gionalregierungen Europas und lädt sie ein, sich durch die 

Unterzeichnung der Charta formell und öffentlich zum 

Grundsatz der Gleichstellung von Frauen und Männern zu 

bekennen und die in der Charta niedergelegten Verpflich­

tungen innerhalb ihres Hoheitsgebiets umzusetzen.

Um die Umsetzung dieser Verpflichtungen einzuleiten, er­

klären sich die unterzeichnenden Gebietskörperschaften 

(„Unterzeichnende“) bereit, einen Gleichstellungs-Aktions­

plan zu erarbeiten, der die in dieser Hinsicht vorgesehenen 

Prioritäten, Aktivitäten und Ressourcen darlegt.

Darüber hinaus verpflichten sich die Unterzeichnenden, 

alle Institutionen und Organisationen in ihrem Hoheitsge­

biet einzubeziehen, um die Erreichung echter Gleichstel­

lung in der Praxis sicherzustellen.

1	 https://charter-equality.eu/

Die Charta wurde als Teil eines Projekts erarbeitet, das der 

Rat der Gemeinden und Regionen Europas (RGRE/CEMR) 

gemeinsam mit seinen Mitgliedern und Partner*innen (sie­

he Danksagung) von 2005 bis 2006 durchgeführt hat. Das 

Projekt wurde von der Europäischen Kommission mit För­

dermitteln aus dem 5. Aktionsprogramm der Gemeinschaft 

für die Gleichstellung von Frauen und Männern unterstützt.

Von 2011 bis 2012 konnte dank der großzügigen Unterstüt­

zung der schwedischen Regierung, die über den Schwedi­

schen Verband der Gemeinden und Regionen (SALAR) be­

reitgestellt wurde, ein Online-Observatorium1 eingerichtet 

werden. Dort wird eine Fülle von Informationen, Leitlinien 

und bewährte Verfahren zu den in der Charta angespro­

chenen Themen bereitgestellt, um den Unterzeichnenden 

bei der Umsetzung ihrer Verpflichtungen zu helfen.

Von 2014 bis 2015 wurde im Rahmen eines von der Euro­

päischen Kommission geförderten Pilotprojekts ein Toolkit 

mit Indikatoren entwickelt und getestet, mit denen die Um­

setzung der Charta leichter überprüft und evaluiert wer­

den kann.

https://charter-equality.eu/
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EINLEITUNG

Im Jahr 2021 startete der Ständige Ausschuss für Gleich­

stellung des RGRE/CEMR eine Initiative, um die Charta zu 

überprüfen und, falls nötig, zu aktualisieren. Nach dieser 

Überprüfung kam der Ausschuss zu dem Ergebnis, dass es 

Gründe gibt, die Charta in folgender Hinsicht zu überarbei­

ten:

•	 stilistische Verbesserungen der Charta und redaktionelle 

Änderungen2;

•	 Erläuterung und Stärkung der intersektionalen Perspek­

tive in der gesamten Charta unter Beibehaltung des Fo­

kus auf „Es geht immer um die Gleichstellung von Frauen 

und Männern, aber nie um das Geschlecht allein“ als Leit­

prinzip.

•	 ein paar inhaltliche Ergänzungen in Form neuer Artikel in 

einem gesonderten Abschnitt, die beispielsweise die not­

wendige Einführung einer Gleichstellungsperspektive im 

Bereich Krisenmanagement und Zivilschutz und bei der 

schnellen Entwicklung des Internets und der Digitalisie­

rung thematisieren.

2	 Diese Charta zielt darauf ab, die Gleichstellung der Geschlechter zu fördern. Entsprechend hielten es der RGRE/CEMR und seine Mitgliedsverbände 
für angemessen, eine geschlechtergerechte Sprache zu verwenden. Soweit möglich wurden neutrale Formen bevorzugt oder an anderer Stelle ein Gen­
derstern* verwendet. Diese redaktionelle Entscheidung in Bezug auf die Charta impliziert keinen neuen Standard für Texte, die vom RGRE/CEMR oder 
seinen Verbänden erstellt oder übersetzt werden.

Der Abschnitt mit den neuen Artikeln findet sich auf  

Seite  40. Die bisherigen Unterzeichnenden sind dazu ein­

geladen, die neue Fassung zu ratifizieren und deren Be­

stimmungen bei der Umsetzung der Europäischen Charta 

für Gleichstellung zu berücksichtigen. Ab 2023 ist für neue 

Unterzeichnende die Charta in der vorliegenden Fassung 

verbindlich.

Die Aktualisierung und Überarbeitung im Jahr 2022 

wurden durch Fördermittel der Europäischen Union aus 

dem Programm „Bürgerinnen und Bürger, Gleichstel-

lung, Rechte und Werte“ ermöglicht. 
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HINTERGRUND

Die Gleichstellung von Frauen und Männern stellt ein 

Grundrecht aller Menschen und einen Grundwert jeder 

Demokratie dar. Um dieses Recht Wirklichkeit werden zu 

lassen, muss es nicht nur vor dem Gesetz anerkannt sein, 

sondern wirksam in allen Bereichen des Lebens ausgeübt 

werden: Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur.

Obwohl in vielen Bereichen bereits eine formale Anerken­

nung und zahlreiche Fortschritte erreicht wurden, ist die 

Gleichstellung von Frauen und Männern im Alltag noch 

immer nicht Realität geworden. Frauen und Männer genie­

ßen in der Praxis nicht dieselben Rechte. Gesellschaftliche, 

politische, wirtschaftliche und kulturelle Ungleichheiten 

bestehen weiterhin, etwa bei Löhnen und Gehältern sowie 

bei der politischen Vertretung, in der Frauen unterreprä­

sentiert sind.

Diese Ungleichheiten sind das Ergebnis sozialer Konstruk­

te, die in zahlreichen Stereotypen in den Bereichen Familie, 

Bildung, Kultur, Medien, Arbeitswelt und gesellschaftliche 

Organisation verwurzelt sind. Es gibt viele Bereiche, in 

denen mit einem neuen Zugang und strukturellen Verän­

derungen wirksame Maßnahmen ergriffen werden können. 

Gleichstellung von Frauen und Männern 
und Governance der Europäischen Union
Die Gleichstellung von Frauen und Männern gehört seit 

deren Gründung zu den Grundsätzen der Europäischen 

Union und des Europäischen Wirtschaftsraums. Sie lässt 

sich bis ins Jahr 1957 zurückverfolgen, als im Römischen 

Vertrag der Grundsatz „gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ 

verankert wurde.

3	 Dieses Prinzip ist in Artikel 5 des Vertrags über die Europäischen Union niedergelegt und besagt, dass die EU in den Bereichen, die nicht in ihre aus­
schließliche Zuständigkeit fallen, nur tätig wird, sofern die jeweiligen Ziele von ihr besser verwirklicht werden können, als von Maßnahmen der Mitglied­
staaten auf zentraler, regionaler oder lokaler Ebene.

Als die den Bürger*innen am nächsten stehende Regie­

rungsebene sind Lokal- und Regionalbehörden am besten 

geeignet, die Aufrechterhaltung und Verbreitung von Un­

gleichheiten zu bekämpfen und eine wahrhaft egalitäre Ge­

sellschaft zu fördern. Dank ihrer Kompetenzbereiche und 

den etablierten Kooperationsbeziehungen mit dem gesam­

ten Spektrum lokaler Akteur*innen können sie konkrete 

Maßnahmen ergreifen, um die Gleichstellung von Frauen 

und Männern voranzutreiben.

Darüber hinaus ist das Subsidiaritätsprinzip3 für die prakti­

sche Umsetzung des Rechts auf Gleichstellung von Frauen 

und Männern besonders wichtig. Dieses Prinzip gilt für alle 

Regierungsebenen – die europäische, nationale, regionale 

und lokale. Ungeachtet der Tatsache, dass den Lokal- und 

Regionalregierungen Europas unterschiedliche Verantwor­

tungsbereiche zukommen, können und müssen sie alle eine 

konstruktive Rolle dabei spielen, die Gleichstellung auf eine 

praktische Weise zu fördern, die sich positiv auf den Alltag 

ihrer Bevölkerung auswirkt.

Die Prinzipien der lokalen und regionalen Selbstverwal­

tung sind eng mit dem Subsidiaritätsprinzip verbunden. 

Die Europäische Charta der kommunalen Selbstverwal­

tung des Europarats aus dem Jahr 1985, welche von einer 

großen Mehrheit europäischer Staaten unterzeichnet und 

ratifiziert wurde, betont „das Recht und die tatsächliche 

Fähigkeit der kommunalen Gebietskörperschaften, im Rah­

men der Gesetze einen wesentlichen Teil der öffentlichen 

Angelegenheiten in eigener Verantwortung und zum Wohl 

ihrer Einwohner*innen zu regeln und zu gestalten“. Die Um­

setzung und Förderung des Rechts auf Gleichstellung muss 

als wesentlicher Aspekt dieses Konzepts der kommunalen 

Selbstverwaltung gesehen werden.
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Die lokale und regionale Demokratie muss den Ausgangs­

punkt bieten, in dem hinsichtlich ganz konkreter Aspekte 

des täglichen Lebens wie etwa Wohnen, Sicherheit, öffent­

licher Verkehr, Arbeitswelt oder Gesundheit die besten 

Entscheidungen getroffen werden können.

Indem wir dafür sorgen, dass Frauen an der Entwicklung 

und Umsetzung der lokalen und regionalen Politik voll be­

teiligt werden, stellen wir außerdem sicher, dass ihre Le­

benserfahrungen, Kenntnisse und Kreativität nicht vergeu­

det, sondern genutzt werden.

Wenn wir eine Gesellschaft schaffen wollen, die auf Gleich­

stellung beruht, müssen Lokal- und Regionalregierungen 

den Gleichstellungsaspekt vollständig in ihre Politik, Orga­

nisation und praktische Arbeit integrieren. Echte Gleich­

stellung von Frauen und Männern ist der Schlüssel zu unse­

rem wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Erfolg – nicht 

nur auf europäischer oder nationaler Ebene, sondern auch 

in unseren Regionen, Städten und Gemeinden – sowohl in 

der Welt von heute als auch in jener von morgen.

Der RGRE/CEMR und die Gleichstellung 
von Frauen und Männern auf der lokalen 
und regionalen Ebene
Der Rat der Gemeinden und Regionen Europas (RGRE/

CEMR) und sein Ständiger Gleichstellungsausschuss4 för­

dern seit den 1980er-Jahren aktiv die Gleichstellung von 

Frauen und Männern auf der lokalen und regionalen Ebene. 

Eines der konkreten Ergebnisse dieser Arbeit ist das Instru­

4	 Ehemals „Ausschuss gewählter Vertreterinnen lokaler und regionaler Behörden des RGRE/CEMR“

5	 Town for Equality

6	 In den frühen 2000er Jahren haben sich der Internationale Gemeindeverband und der Weltbund der Partnerstädte zusammengeschlossen und bilden 
heute eine neue Organisation: die Vereinigten Städte und lokalen Gebietskörperschaften (United Cities and Local Governments, UCLG)

ment „Stadt der Gleichstellung5“, das der RGRE/CEMR im 

Jahr 2005 vorgestellt hat. Durch den Verweis auf gute Bei­

spiele in unterschiedlichen europäischen Städten und Ge­

meinden führte das Instrument „Stadt der Gleichstellung“ 

die erste Methodik ein, mit der Maßnahmen zur Gleich­

stellung von Frauen und Männern auf der lokalen und re­

gionalen Ebene umgesetzt werden können. Die vorliegende 

Charta in der 2022 überarbeiteten Fassung baut auf dieser 

Arbeit auf.

Der RGRE/CEMR hat 1998 eine erste Studie zur Vertre­

tung von Frauen in der kommunalen Politik und 2008 eine 

zweite Ausgabe mit aktuellen Daten veröffentlicht. In einer 

aktualisierten und erweiterten dritten Ausgabe aus dem 

Jahr 2019 wurden alle politischen Entscheidungsebenen 

in 40 europäischen Ländern berücksichtigt. Obwohl der 

Frauenanteil in der Politik und in Leitungspositionen im 

Laufe der Jahre größer geworden ist, hat jede dieser Stu­

dien auch gezeigt, dass es dringend notwendig ist, weiter 

für ein ausgeglichenes Verhältnis von Frauen und Männern 

bei der politischen Teilhabe und in politischen Vertretungs- 

und Entscheidungsgremien zu kämpfen.

Die Rolle der Lokal- und Regionalregierungen für die Gleich­

stellungsförderung wurde in der 1998 angenommenen 

weltweiten Erklärung der IGV (Internationaler Gemein­

deverband6) über Frauen in der Lokalregierung bestätigt. 

Die neue Weltorganisation „Vereinigte Städte und lokale 

Gebietskörperschaften“ setzt sich weiterhin für die Gleich­

stellung von Frauen und Männern als eines ihrer Hauptziele 

ein.
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ABKÜRZUNGEN

CEDAW:	 Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau

RGRE/CEMR:	 Europäischer Rat der Gemeinden und Regionen Europas / Council of European Municipalities and Regions

CSE:	 Umfassende Sexualerziehung (Comprehensive Sexuality Education)

EU:	 Europäische Union

GsG:	 Geschlechtsspezifische Gewalt

IKT:	 Informations- und Kommunikationstechnologien

LRR:	 Lokal- und Regionalregierungen

SDG:	 Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals)

MINT:	 Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik
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Der Rat der Gemeinden und Regionen Europas (RGRE/

CEMR) als Vertretung der europäischen Lokal- und Regio­

nalregierungen hat zusammen mit seinen Mitgliedern und 

Partner*innen:

im Bewusstsein, dass die Europäische Gemeinschaft und 

die Europäische Union auf Grundrechten und Grundfrei­

heiten gründen, zu denen auch die Förderung der Gleich­

stellung von Frauen und Männern und der Kampf gegen 

Diskriminierung zählen, und die europäische Gesetzgebung 

die Basis für die auf diesem Gebiet in Europa erzielten Fort­

schritte geliefert hat;

unter Berücksichtigung des internationalen und europäi­

schen Gesetzesrahmens für Menschenrechte, die Gleich­

stellung von Frauen und Männern und Gleichbehandlung, 

insbesondere: 

•	 die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (1948); 

•	 das Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von 

Diskriminierung der Frau (1979);

•	 die Erklärung und Aktionsplattform von Beijing (1995); 

•	 die Empfehlung des Rates der Europäischen Union über 

die ausgewogene Mitwirkung von Frauen und Männern 

am Entscheidungsprozess (1996);

•	 die weltweite Erklärung über Frauen in der Lokalregie­

rung des Internationalen Gemeindeverbands (1998);

•	 die auf der 23. Sondersitzung der Generalversammlung 

von 2000 verabschiedeten Resolutionen (Beijing +5)

•	 die Resolution 1325 des UN-Sicherheitsrates mit der 

Agenda „Frauen, Frieden und Sicherheit“ (2000); 

•	 die Charta der Grundrechte der Europäischen Union 

(2000);

•	 die Richtlinie 2000/78/EG des Rates vom 27. November 

2000 zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für die 

Verwirklichung der Gleichbehandlung in Beschäftigung 

und Beruf; 

•	 das Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und 

Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher 

Gewalt (Istanbul-Konvention aus dem Jahr 2011); 

•	 die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Na­

tionen, insbesondere das Ziel 5 (2015);

•	 die Europäische Säule sozialer Rechte (beschlossen 

2017); 

•	 der globale Aktionsplan des Forums „Generation Gleich­

berechtigung“ (2021).
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unter Betonung des wesentlichen Beitrags des Europarats 

zur Förderung der Menschenrechte, der Gleichstellung von 

Frauen und Männern und der kommunalen Selbstverwal­

tung;

in der Erwägung, dass die Gleichstellung von Frauen und 

Männern den Willen voraussetzt, in den drei einander er­

gänzenden Bereichen Maßnahmen zu setzen, nämlich in 

der Abschaffung direkter Ungleichheiten, der Beseitigung 

indirekter Ungleichheiten und der Schaffung egalitärer und 

demokratischer politischer, rechtlicher und sozialer Struk­

turen;

im Bedauern über die noch immer vorhandene Diskrepanz 

zwischen der gesetzlichen Anerkennung des Rechts auf 

Gleichstellung und der tatsächlichen und wirksamen An­

wendung dieses Rechts;

in der Erwägung, dass Lokal- und Regionalregierungen 

in Europa eine entscheidende Rolle für ihre Bürger*innen 

und Einwohner*innen spielen und erfüllen müssen, um das 

Grundrecht auf Gleichstellung – ohne Diskriminierung – für 

alle Frauen und Männer in allen ihren Verantwortungsbe­

reichen zu gewährleisten;

in der Erwägung, dass die gleichberechtigte Teilhabe, Ver­

tretung und Einflussnahme von Frauen und Männern in 

Entscheidungsprozessen und Führungspositionen für De­

mokratie, wirtschaftliche Entwicklung und nachhaltige Ent­

wicklung unverzichtbar sind;

diese Europäische Charta für die Gleichstellung von 

Frauen und Männern auf lokaler Ebene erarbeitet und 

lädt die Lokal- und Regionalregierungen Europas hier-

mit ein, ihre Bestimmungen zu unterzeichnen und um-

zusetzen.
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TEIL I

Grundsätze

7	  Artikel 21 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union

Die Unterzeichnenden dieser Charta über die Gleichstel­

lung von Frauen und Männern auf lokaler Ebene, erkennen 

Folgendes als Grundsätze ihres Handelns an:

1.	 Die Gleichstellung von Frauen und Männern  

ist ein Grundrecht

Dieses Recht muss von Lokal- und Regionalregierungen in 

allen Bereichen umgesetzt werden, die in ihre Verantwor­

tung fallen, und umfasst auch die Verpflichtung, alle Formen 

der direkten oder indirekten Diskriminierung zu beseitigen.

2.	 Vielfältige und sich überschneidende Formen  

von Diskriminierung und Benachteiligung  

müssen angegangen werden, um die Gleichstellung 

von Frauen und Männern zu gewährleisten

Um die Gleichstellung von Frauen und Männern zu errei­

chen, müssen Gleichstellungsmaßnahmen aus einer um­

fassenden, systemischen und strukturellen Perspektive 

berücksichtigen, dass Wechselwirkungen zwischen dem 

Geschlecht einer Person und anderen Faktoren wie der 

Rasse, Hautfarbe, ethnischer oder sozialer Herkunft, gene­

tischen Merkmalen, Sprache, Religion oder Glauben, poli­

tischen oder sonstigen Überzeugungen, Zugehörigkeit zu 

einer nationalen Minderheit, Vermögen, Geburt, Behinde­

rung, Alter oder sexuellen Ausrichtung bestehen.7

3.	 Die ausgewogene Teilhabe und Vertretung  

von Frauen und Männern an Entscheidungs

prozessen ist eine Voraussetzung  

einer demokratischen Gesellschaft

Das Recht auf die Gleichstellung von Frauen und Män­

nern setzt voraus, dass Lokal- und Regionalbehörden alle 

entsprechenden Maßnahmen treffen und alle geeigneten 

Strategien anwenden, um die ausgewogene Vertretung und 

Mitwirkung von Frauen und Männern in allen Bereichen 

der Entscheidungsfindung zu fördern.

4. 	 Die Beseitigung von Geschlechterstereotypen  

ist von grundlegender Bedeutung  

für die Gleichstellung von Frauen und Männern 

Lokal- und Regionalbehörden müssen die Beseitigung von 

Stereotypen und Hindernissen fördern, auf denen die Un­

gleichheiten im Hinblick auf Status und Lebensbedingungen 

von Frauen beruhen und die zu einer ungleichen Bewertung 

der Rollen von Frauen und Männern in Politik, Wirtschaft, 

Gesellschaft und Kultur geführt haben.
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5. 	 Die Einbeziehung der Geschlechterperspektive  

in alle Aktivitäten von Lokal- und Regional

regierungen ist für die Förderung der Gleich

stellung von Frauen und Männern unverzichtbar

Die Geschlechterperspektive muss bei der Gestaltung von 

Politiken, Methoden und Instrumenten, die das tägliche 

Leben der örtlichen Bevölkerung beeinflussen, berücksich­

tigt werden, etwa durch den Einsatz von „Gleichstellungs­

prüfungen“ 8 , „Gleichstellungskontrollen“ 9, „Gender-Main­

streaming“ 10, „Berücksichtigung des Gleichstellungsaspekts 

bei der Haushaltsplanung“ 11 und ähnlichen Verfahren. Zu 

diesem Zweck müssen die breit gefächerten Erfahrungen 

von unterschiedlichen Gruppen von Frauen auf lokaler 

Ebene unter Einbeziehung ihrer Lebens- und Arbeitsbedin­

gungen analysiert und berücksichtigt werden.

8	 Gleichstellungsprüfung (Gender Assessment): „Politisches Instrument, mit dem die unterschiedlichen Auswirkungen von politischen Vorschlägen 
auf Frauen und Männern erkannt und bewertet und gegebenenfalls Unausgewogenheiten vor der Annahme des Vorschlags beseitigt werden können.“ 
(Quelle: Europarat [2011]. Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt und dessen 
erläuternder Bericht. Sammlung der Europaratsverträge Nr. 210)

9	 Gleichstellungskontrolle (Gender Audit): „Bei einer Gleichstellungskontrolle wird geprüft, in welchem Umfang die Gleichstellung von Frauen und Män­
nern in den politischen Initiativen, Programmen, organisatorischen Strukturen und Verfahren (einschließlich der Entscheidungsprozesse) und in den ent­
sprechenden Haushalten institutionalisiert ist.“ (Quelle: Europarat – Generaldirektion Menschenrechte und Justiz [2009]. Gender Budgeting: Practical 
Implementation [Gender Budgeting: Praktische Umsetzung]. Handbuch von Sheila Quinn.)

10	 Gender-Mainstreaming: „Die Einbeziehung einer Geschlechterperspektive ist der Prozess, bei dem die Auswirkungen aller geplanten Aktionen ein­
schließlich von Gesetzen, Politiken oder Programmen in allen Bereichen und auf allen Ebenen auf Frauen und Männer bewertet wird. Es ist eine Strategie, 
um die Belange und Erfahrungen von Frauen wie Männern so zu einer integralen Dimension der Planung, Umsetzung, Überprüfung und Bewertung von 
Politiken und Programmen in allen politischen, wirtschaftlichen und sozialen Bereichen zu machen, damit Frauen und Männer gleich viel Nutzen daraus 
ziehen und die Ungleichheit nicht länger bestehen bleibt. Das ultimative Ziel ist es, die Gleichstellung der Geschlechter zu erreichen.“ (Quelle: Europäi­
sches Institut für Gleichstellungsfragen. Glossar und Thesaurus zum Thema Gleichstellung)

11	 Berücksichtigung des Gleichstellungsaspekts bei der Haushaltsplanung (Gender-responsive Budgeting): „Dieses Verfahren ist eine geschlechter­
spezifische Bewertung der Haushaltspolitik, d. h. die Einbeziehung der Geschlechterperspektive in alle Ebenen des Haushaltsverfahrens und die Um­
strukturierung der Ausgaben und Einnahmen mit Blick auf die Förderung der Geschlechtergleichstellung.“ (Quelle: Europarat, 2009)

6.	 Angemessen konzipierte und finanzierte  

Aktionspläne und Programme  

sind unverzichtbare Instrumente zur Förderung  

der Gleichstellung von Frauen und Männern 

Lokal- und Regionalregierungen müssen Aktionspläne und 

-programme zur Gleichstellung erarbeiten und mit den für 

ihre Umsetzung angemessenen Finanz- und Personalmit­

teln ausstatten.

Diese Grundsätze stellen die gemeinsame Basis für die im 

nachfolgenden Teil III aufgeführten Artikel dar.



15

TEIL II
Umsetzung der Charta und der darin enthaltenen Ziele

TEIL II

Umsetzung der Charta und der darin enthaltenen Verpflichtungen

Die Unterzeichnenden verpflichten sich zur Umsetzung der Bestimmungen der vorliegenden Charta, die nachfolgend be­

schriebenen Schritte durchzuführen:

	  12 https://charter-equality.eu/methods-and-evaluation/analyse.html  

(1)	 Innerhalb eines angemessenen Zeitraums ab Unter­

zeichnungsdatum (der zwei Jahre nicht überschreitet) 

ihren eigenen Gleichstellungs-Aktionsplan zu entwi­

ckeln und zu verabschieden, der danach umgesetzt 

wird.

(2)	 Mit dem Gleichstellungs-Aktionsplan die Ziele und Pri­

oritäten sowie die geplanten Maßnahmen und bereit­

zustellenden Ressourcen festzulegen, um die Charta 

und die darin enthaltenen Verpflichtungen zu verwirk­

lichen. Der Plan muss auch den geplanten Zeitrahmen 

für seine Umsetzung festlegen. Falls bereits ein Gleich­

stellungs-Aktionsplan vorliegt, ist dieser Plan zu über­

prüfen, um sicherzustellen, dass die in der Charta be­

handelten einschlägigen Themen darin aufgegriffen 

werden, einschließlich der Themen, die in den 2022 

hinzugekommenen Artikeln 31 – 39 enthalten sind.

(3)	 Vor der Annahme des Gleichstellungs-Aktionsplans 

möglichst allen betroffenen Interessengruppen eine 

Stellungnahme zu ermöglichen und für die weite Ver­

breitung des Plans nach dessen Annahme zu sorgen. 

Des Weiteren veröffentlichen die Unterzeichnenden 

regelmäßig einen Fortschrittsbericht zur Umsetzung 

des Plans.

(4)	 Den Gleichstellungs-Aktionsplan je nach Erfordernis 

zu überarbeiten und einen neuen Plan für den jeweils 

nächsten Geltungszeitraum zu entwickeln.

(5)	 Durch die Mitarbeit an einem Bewertungssystem, das 

die zu diesem Zweck entwickelten Indikatoren nutzt12, 

an der Überprüfung des Umsetzungsprozesses mit­

zuwirken und Verfahren zum wechselseitigen Lernen 

zu unterstützen, mit denen Lokal- und Regionalregie­

rungen wirksame Instrumente für die Gleichstellung 

von Frauen und Männern innerhalb ihres Gemeinde­

gebiets austauschen können. Zu diesem Zweck stellen 

die Unterzeichnenden ihre Gleichstellungs-Aktionsplä­

ne sowie andere relevante, öffentlich zugängliche Ma­

terialien zur Verfügung.

(6)	 Den Rat der Gemeinden und Regionen Europas schrift­

lich darüber zu informieren, dass die Charta unter­

zeichnet wurde mit Datum der Unterzeichnung und 

Kontaktdaten für die weitere Zusammenarbeit im Hin­

blick auf die Charta und deren Umsetzung.

https://bit.ly/IndicatorToolEN
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TEIL III

Demokratische Verantwortung

Artikel 1 – Politische Verpflichtung
(1)	 Die Unterzeichnenden erkennen an, dass das Recht auf 

die Gleichstellung von Frauen und Männern eine der 

Grundbedingungen einer demokratischen Gesellschaft 

darstellt und eine demokratische Gesellschaft nicht auf 

die Fähigkeiten, Kenntnisse, Erfahrungen und Krea­

tivität von Frauen in all ihrer Vielfalt verzichten kann. 

Dementsprechend muss sie auf Grundlage der Gleich­

stellung die Teilhabe, Vertretung und Einbeziehung von 

Frauen mit unterschiedlichem Hintergrund und unter­

schiedlichen Alters in allen Bereichen politischer und 

öffentlicher Entscheidungsprozesse sicherstellen.

(2)	 Als demokratisch gewählte Gremien, deren Aufgabe 

das Wohlergehen der Bevölkerung und des Gemein­

degebiets ist, verpflichten sich die Unterzeichnenden 

daher im Rahmen ihrer Rolle als demokratische Ver­

treter*innen ihrer lokalen Gemeinschaft, als Leistungs­

erbringende und -auftraggebende, als Planungs- und 

Regulierungsbehörde sowie als Arbeitgeber*innen die 

praktische Anwendung dieses Rechts in allen ihren Ak­

tivitätsbereichen zu fördern und zu unterstützen.



17

TEIL III
Politische Rolle

Politische Rolle

Artikel 2 – Politische Vertretung
(1)	 Die Unterzeichnenden erkennen an, dass Frauen und 

Männern die gleichen aktiven und passiven Wahlrechte 

zukommen.

(2)	 Die Unterzeichnenden erkennen an, dass Frauen und 

Männern die gleichen Rechte zukommen, an Politikge­

staltung und -umsetzung mitzuwirken, öffentliche Äm­

ter zu bekleiden und alle öffentlichen Funktionen auf 

allen Regierungsebenen wahrzunehmen.

(3)	 Die Unterzeichnenden erkennen den Grundsatz der 

ausgewogenen Vertretung in allen gewählten und öf­

fentlichen Entscheidungsgremien an.

(4)	 Die Unterzeichnenden verpflichten sich zur Durchfüh­

rung aller angemessenen Maßnahmen zur Wahrung 

der oben erwähnten Rechte und Grundsätze, darunter 

auch folgender Schritte:

•	 Frauen zu ermutigen, sich in Wahllisten eintragen zu 

lassen und ihr aktives und passives Wahlrecht wahr­

zunehmen;

•	 politische Parteien und Gruppierungen aufzufor­

dern, den Grundsatz der ausgewogenen Vertretung 

von Frauen und Männern anzuwenden und umzu­

setzen;

•	 zu diesem Zweck politische Parteien und Gruppen 

aufzufordern, alle gesetzlich zulässigen Maßnahmen 

zu ergreifen, wenn erforderlich, auch mithilfe von 

Quotenregelungen, um die Anzahl von Kandidatin­

nen bei Wahlen und damit auch die Anzahl möglicher 

gewählter Vertreterinnen zu erhöhen;

•	 die eigenen Verfahren und Verhaltensstandards so 

zu regeln, dass sichergestellt ist, dass potenzielle 

Kandidat*innen und gewählte Vertreter*innen nicht 

durch unerwünschte Verhaltensweisen, sprachliche 

Wendungen oder Belästigungen entmutigt werden;

•	 Maßnahmen zu treffen, die es gewählten Vertre­

ter*innen ermöglichen, Privatleben, Arbeit und 

öffentliche Aufgaben miteinander zu vereinbaren, 

etwa indem Zeitpläne, Arbeitsmethoden und Be­

treuungseinrichtungen allen gewählten Vertre­

ter*innen uneingeschränkte Teilhabe ermöglichen.

(5)	 Die Unterzeichnenden verpflichten sich, den Grund­

satz der ausgewogenen Vertretung in den eigenen Ent­

scheidungs- und Beratungsgremien sowie bei der Ent­

sendung von Personen in externe Gremien zu fördern 

und anzuwenden.

	 Um eine ausgewogene Vertretung von Frauen und 

Männern zu erreichen, setzen die Unterzeichnenden 

die voranstehenden Bestimmungen jedoch auf eine 

Weise um, die für das Geschlecht, das in der Minder­

heit ist, nicht weniger günstig ist als das bestehende 

Verhältnis von Frauen und Männern.

(6)	 Des Weiteren verpflichten sich die Unterzeichnenden 

dafür zu sorgen, dass keine öffentliche oder politische 

Stellung, für die eine Vertreter*in bestellt oder gewählt 

wird, grundsätzlich und in der Praxis auf nur ein Ge­

schlecht beschränkt ist oder aufgrund von stereotypen 

Ansichten als normale Rolle nur eines Geschlechts be­

trachtet wird.
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Artikel 3 –  
Mitwirkung am politischen und  
zivilgesellschaftlichen Leben
(1)	 Die Unterzeichnenden erkennen an, dass das Recht 

von Bürger*innen auf Mitwirkung an öffentlichen An­

gelegenheiten einen Grundsatz jeder Demokratie dar­

stellt, und dass Frauen und Männer das Recht haben, in 

gleichem Maße an der Regierung und dem öffentlichen 

Leben ihrer Region, Kommune und lokalen Gemein­

schaft mitzuwirken. 

(2)	 In Bezug auf die verschiedenen Formen der öffentli­

chen Mitwirkung an Gemeindeangelegenheiten, z.  B. 

in Beiräten, Nachbar*inneninitiativen, E-Partizipation 

oder Planungsvorhaben mit Bürger*innenbeteiligung, 

verpflichten sich die Unterzeichnenden dafür zu sor­

gen, dass Frauen und Männer in der Praxis gleiche Mit­

wirkungsrechte genießen.

	 Sofern bestehende Formen der Mitwirkung nicht zu 

dieser Gleichstellung führen, verpflichten sich die Un­

terzeichnenden, neue Methoden zu entwickeln und zu 

erproben.

(3)	 Die Unterzeichnenden verpflichten sich, die aktive Mit­

wirkung von Frauen und Männern aus allen Gruppen 

der Gemeinschaft, insbesondere aus Minderheiten, die 

sonst vielleicht ausgeschlossen wären, am politischen 

und zivilgesellschaftlichen Leben zu fördern.

Artikel 4 –  
Öffentliches Engagement  
für Gleichstellung
(1)	 Als demokratische Führung und Vertretung der Ge­

meinde und des Gemeindegebiets verpflichten sich die 

Unterzeichnenden formell und öffentlich dem Grund­

satz der Gleichstellung von Frauen und Männern auf 

lokaler Ebene, wozu auch folgende Schritte zählen:

•	 Die Bekanntmachung der Unterzeichnung der vor­

liegenden Charta durch die Unterzeichnenden nach 

einer Behandlung und Annahme im höchsten Gre­

mium der Unterzeichnenden;

•	 Die Verpflichtung zur Umsetzung der vorliegenden 

Charta sowie öffentliche und regelmäßige Bericht­

erstattung über die bei der Umsetzung des Gleich­

stellungs-Aktionsplans erzielten Fortschritte, wenn 

möglich, mittels des zu diesem Zweck entwickelten 

Toolkits mit Indikatoren zur Charta; 

•	 Die Verpflichtung, dass die Unterzeichnenden in Be­

zug auf die Geschlechtergleichstellung einen Verhal­

tenskodex einhalten und durchsetzen;

(2)	 Die Unterzeichnenden nutzen ihr demokratisches 

Mandat, um andere politische und öffentliche Instituti­

onen sowie private Einrichtungen und zivilgesellschaft­

liche Organisationen aufzufordern, in ihrem Handeln 

das Recht auf die Gleichstellung von Frauen und Män­

nern in der Praxis sicherzustellen.
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Artikel 5 –  
Zusammenarbeit mit Partner*innen  
zur Förderung der Gleichstellung
(1)	 Die Unterzeichnenden verpflichten sich, mit allen Part­

ner*innen aus dem öffentlichen und privaten Sektor, 

insbesondere den Sozialpartner*innen, sowie zivilge­

sellschaftlichen Organisationen, einschließlich Frauen­

organisationen, und anderen Regierungsebenen zu­

sammenzuarbeiten, um die stärkere Gleichstellung von 

Frauen und Männern in allen Bereichen des Lebens im 

eigenen Hoheitsgebiet zu fördern. 

(2)	 Die Unterzeichnenden ziehen bei der Entwicklung 

und Überprüfung des Gleichstellungs-Aktionsplans 

oder hinsichtlich anderer wichtiger Fragen, welche die 

Gleichstellung betreffen, kooperierende Körperschaf­

ten und Organisationen einschließlich der Sozialpart­

ner*innen zu Rate.

Artikel 6 –  
Kampf gegen Stereotype
(1)	 Die Unterzeichnenden verpflichten sich, Vorurteile, 

Praktiken und die Verwendung sprachlicher Wendun­

gen sowie Bilder, welche auf der Vorstellung der Über- 

oder Unterlegenheit eines Geschlechts oder auf ste­

reotypen Geschlechterrollen beruhen, zu bekämpfen 

und so weit wie möglich zu verhindern.

(2)	 Zu diesem Zweck sorgen die Unterzeichnenden dafür, 

dass die eigenen öffentlichen und internen Mitteilun­

gen dieser Verpflichtung voll entsprechen und positive 

Geschlechterbilder und -beispiele befördern.

(3)	 Die Unterzeichnenden ermutigen des Weiteren ihre 

Mitarbeiter*innen durch Ausbildungs- und andere 

Maßnahmen zur Erkennung und Beseitigung unter­

bewusster Vorurteile, stereotyper Einstellungen und 

Verhaltensweisen und regeln auch die Verhaltensstan­

dards in dieser Hinsicht.

(4)	 Die Unterzeichnenden führen Aktivitäten und Kampa­

gnen durch, um auf den schädlichen Einfluss hinzuwei­

sen, den Geschlechternormen und -stereotypen auf die 

Gleichstellung von Frauen und Männern haben können.
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Artikel 7 –  
Gute Verwaltungs- und Konsultationsverfahren
(1)	 Die Unterzeichnenden erkennen das Recht von Frauen 

und Männern auf gleiche, unparteiische, faire und mög­

lichst schnelle Behandlung in allen Angelegenheiten an, 

zu denen auch folgende Rechte zählen:

•	 Das Recht auf Anhörung vor jeder Entscheidung, 

die negative Konsequenzen für eine Person haben 

könnte;

•	 Die Pflicht der jeweiligen Behörde, Gründe für ihre 

Entscheidung anzuführen;

•	 Das Recht auf relevante Informationen über Angele­

genheiten, die sie betreffen. 

(2)	 Die Unterzeichnenden erkennen an, dass die Qualität 

ihrer Politik und Entscheidungen bei der Ausübung all 

ihrer Zuständigkeiten mit großer Wahrscheinlichkeit 

gesteigert wird, wenn alle unter Umständen betroffe­

nen Personen zu einem frühen Zeitpunkt zu Rate gezo­

gen werden, und dass Frauen und Männer in der Praxis 

gleichen Zugang zu relevanten Informationen sowie 

gleiche Möglichkeiten erhalten müssen, darauf zu re­

agieren.

(3)	 Daher verpflichten sich die Unterzeichnenden, je nach 

Erfordernis folgende Schritte zu unternehmen:

•	 Sicherstellen, dass alle Systeme zur Bereitstellung 

von Informationen die Bedürfnisse von unter­

schiedlichen Gruppen von Frauen und Männern 

berücksichtigen, wozu auch der unterschiedlich aus­

geprägte Zugang zu Informations- und Kommunika­

tionstechnologien zählt;

•	 Im Fall von Konsultationsverfahren sicherstellen, 

dass auch jene Stimmen in gleichem Maße Gehör fin­

den, die sonst wahrscheinlich übergangen würden, 

unter anderem durch gesetzlich zulässige positive 

Maßnahmen mit diesem Ziel;

•	 Gegebenenfalls Durchführung von getrennten Kon­

sultationsverfahren für Frauen.
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Allgemeiner Rahmen für die Gleichstellung

13	  „Gender Assessment“

Artikel 8 –  
Allgemeine Selbstverpflichtungen
(1)	 Bei der Ausübung aller Zuständigkeiten anerkennen, 

achten und fördern die Unterzeichnenden die entspre­

chenden Rechte und Grundsätze der Gleichstellung 

von Frauen und Männern in all ihrer Vielfalt und be­

kämpfen geschlechterspezifische Benachteiligung und 

Diskriminierung.

(2)	 Die in dieser Charta dargelegten Verpflichtungen gel­

ten für die Unterzeichnenden nur dann, wenn sie bzw. 

ihre relevanten Aspekte in den eigenen rechtlichen 

Kompetenzrahmen fallen.

Artikel 9 –  
Gleichstellungsprüfung13

(1)	 Die Unterzeichnenden verpflichten sich, im Hinblick 

auf den gesamten eigenen Kompetenzbereich, Gleich­

stellungsprüfungen wie in diesem Artikel dargelegt 

durchzuführen.

(2)	 Zu diesem Zweck verpflichten sich die Unterzeich­

nenden, entsprechend den eigenen Prioritäten, Res­

sourcen und Zeitplänen ein Umsetzungsprogramm für 

Gleichstellungsprüfungen durchzuführen, das in den 

Gleichstellungs-Aktionsplan aufgenommen bzw. darin 

berücksichtigt wird.



22

TEIL III
Allgemeiner Rahmen für die Gleichstellung

(3)	 Gleichstellungsprüfungen müssen gegebenenfalls die 

folgenden Schritte enthalten:

•	 Prüfung bestehender Strategien, Verfahren, Prakti­

ken, Schemata und Anwendungshäufigkeiten, um zu 

klären, ob diese Diskriminierungen oder Ungerech­

tigkeit in sich tragen, auf Geschlechterstereotypen 

beruhen oder ob sie die besonderen Bedürfnisse 

von Frauen und Männern in all ihrer Vielfalt entspre­

chend berücksichtigen;

•	 Prüfung der Zuteilung von finanziellen und anderen 

Ressourcen für die genannten Zwecke;

•	 Festlegen der Prioritäten und – falls erforderlich – 

Ziele, um die bei diesen Prüfungen festgestellten 

Probleme zu beseitigen und merkliche Verbesserun­

gen in der Leistungserbringung erzielen zu können;

•	 Frühzeitige Überprüfung aller wesentlichen Vor­

schläge für neue oder abgeänderte Strategien, Ver­

fahren und Änderungen in der Ressourcenzuteilung, 

um deren potenzielle Auswirkungen auf Frauen und 

Männer zu bewerten, wobei endgültige Entschei­

dungen im Hinblick auf diese Bewertung getroffen 

werden;

•	 Berücksichtigung der Bedürfnisse und Interessen 

von Personen, die vielfältigen und sich überschnei­

denden Formen von Diskriminierung oder Benach­

teiligung ausgesetzt sind.

Artikel 10 –  
Multiple und sich überschneidende Formen 
von Diskriminierung oder Benachteiligung
(1)	 Die Unterzeichnenden erkennen an, dass Diskrimi­

nierung aus Gründen des Geschlechts, der Rasse, der 

Hautfarbe, der ethnischen oder sozialen Herkunft, ge­

netischer Merkmale, der Sprache, der Religion oder des 

Glaubens, politischer oder aller sonstigen Überzeugun­

gen, der Zugehörigkeit zu einer nationalen Minderheit, 

des Vermögens, der Geburt, einer Behinderung, des 

Alters oder der sexuellen Ausrichtung verboten ist.

(2)	 Darüber hinaus erkennen die Unterzeichnenden an, 

dass viele Frauen und Männer trotz dieses Verbots 

vielfachen und sich überschneidenden Formen von 

Diskriminierung und Benachteiligung, einschließlich so­

zioökonomischer Benachteiligungen, ausgesetzt sind, 

was ihre Möglichkeit, die anderen in dieser Charta dar­

gelegten und erwähnten Rechte wahrzunehmen, un­

mittelbar beeinträchtigt.
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(3)	 Die Unterzeichnenden verpflichten sich, im Rahmen 

ihrer Zuständigkeiten alle vernünftigen Maßnahmen 

zu ergreifen, um die Auswirkungen vielfältiger und sich 

überschneidende Formen von Diskriminierung oder 

Benachteiligung zu bekämpfen, insbesondere:

•	 Sicherzustellen, dass die Probleme vielfacher und 

sich überschneidende Formen von Diskriminierung 

oder Benachteiligung im Gleichstellungs-Aktions­

plan und in der Gleichstellungsprüfung aufgegriffen 

werden;

•	 Sicherzustellen, dass die Probleme vielfältiger und 

sich überschneidende Formen von Diskriminierung 

oder Benachteiligung bei der Durchführung von Ak­

tionen oder Maßnahmen im Zusammenhang mit an­

deren Artikeln dieser Charta berücksichtigt werden;

•	 Durchführung öffentlicher Informationskampagnen 

zur Bekämpfung von Stereotypen und Förderung 

der Gleichbehandlung von Frauen und Männern, die 

vielfältigen und sich überschneidende Formen von 

Diskriminierung oder Benachteiligung ausgesetzt 

sind;

•	 Beschluss spezieller Maßnahmen für die besonde­

ren Bedürfnisse von Migrant*innen.

Rolle als Arbeitgeber*innen

Artikel 11 –  
Gleichstellung von Frauen und Männern 
am Arbeitsplatz
(1)	 In der Rolle als Arbeitgeber*innen erkennen die Unter­

zeichnenden das Recht auf Gleichstellung von Frauen 

und Männern in allen Aspekten der Beschäftigung ein­

schließlich von Arbeitsorganisation und Arbeitsbedin­

gungen an.

(2)	 Die Unterzeichnenden erkennen das Recht auf die Ver­

einbarkeit von Beruf, gesellschaftlichem und Privat­

leben sowie das Recht auf Würde und Sicherheit am 

Arbeitsplatz an.

(3)	 Die Unterzeichnenden verpflichten sich, alle vernünf­

tigen Maßnahmen einschließlich positiver Unterstüt­

zungsmaßnahmen, die in ihren rechtlichen Zuständig­

keitsbereich fallen, zu treffen, um die oben erwähnten 

Rechte zu unterstützen.
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(4)	 Die in Punkt (3) erwähnten Maßnahmen beinhalten ge­

gebenenfalls:

(a)	 Prüfung der relevanten Politiken und Verfahren 

im Hinblick auf die Beschäftigung innerhalb der 

eigenen Organisation sowie Entwicklung und 

Umsetzung des die Beschäftigung betreffenden 

Abschnitts im Gleichstellungs-Aktionsplan, um 

Ungleichheiten innerhalb eines zumutbaren Zeit­

raums zu beseitigen, wobei unter anderem folgen­

de Punkte zu berücksichtigen sind:

•	 gleiche Bezahlung einschließlich gleicher Bezah­

lung für Arbeit von gleichem Wert;

•	 Bestimmungen zur Überprüfung von Löhnen 

und Gehältern, Lohnsystemen und Altersbezü­

gen;

•	 Maßnahmen, die faire und transparente Beför­

derungs- und Karrierechancen sicherstellen;

•	 Maßnahmen, die eine ausgewogene Vertretung 

von Frauen und Männern auf allen Ebenen si­

cherstellen und insbesondere Unausgewogen­

heiten auf der Führungsebene beseitigen;

•	 Maßnahmen, die geschlechterspezifische Auf­

teilungen von Berufsfeldern beseitigen und Mit­

arbeiter*innen zur Ausübung nichttraditioneller 

Berufe ermutigen;

•	 Maßnahmen, die faire und unvoreingenommene 

Einstellungsverfahren sicherstellen;

•	 Maßnahmen, die angemessene, gesunde und si­

chere Arbeitsbedingungen sicherstellen.

(b)	 Verfahren zur Konsultation von Mitarbeiter*innen 

und ihrer Gewerkschaften, die eine ausgewogene 

Vertretung von Frauen und Männern in allen Kon­

sultations- oder Verhandlungsgremien sicherstel­

len.

(c)	 Klares Verbot jeder Form von Machtmissbrauch, 

sexueller Belästigung oder Gewalt am Arbeits­

platz – auch online während der Telearbeit – durch 

die eindeutige Erklärung, dass solche Verhaltens­

weisen nicht akzeptabel sind, sowie durch Aufklä­

rungsarbeit, die Unterstützung von Opfern und die 

Einführung und Umsetzung transparenter Leitli­

nien, 

(d)	 Aufbau eines Personalbestandes, der auf allen Or­

ganisationsebenen die soziale, wirtschaftliche und 

kulturelle Vielfalt der lokalen Bevölkerung wider­

spiegelt

(e)	 Unterstützung der Mitarbeiter*innen bei der Ver­

einbarkeit von Beruf, gesellschaftlichem Leben und 

Familie durch:

•	 Einführung von Politiken, die gegebenenfalls und 

wenn möglich, eine Anpassung der Arbeitszeit 

sowie Regelungen für die Betreuung von Fami­

lienmitgliedern der Mitarbeiter*innen erlauben;

•	 Ermutigung männlicher Mitarbeiter, ihr Anrecht, 

sich zur Kinderbetreuung beurlauben zu lassen, 

einschließlich ihres Anspruchs auf Elternurlaub 

wahrzunehmen.
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Öffentliches Beschaffungs- und Vertragswesen

Artikel 12 – Öffentliches Beschaffungs- und Vertragswesen

14	 Richtlinie 2014/24/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 über die öffentliche Auftragsvergabe und zur Aufhebung der 
Richtlinie 2004/18/EG Text von Bedeutung für den EWR

(1)	 Die Unterzeichnenden erkennen an, dass sie in der 

Ausübung von Aufgaben und Pflichten im Bereich des 

öffentlichen Beschaffungswesens einschließlich der 

Verträge für die Lieferung von Waren, Erbringung von 

Dienstleistungen oder Durchführung von Arbeiten 

Verantwortung haben, die Gleichstellung von Frauen 

und Männern strategisch zu fördern.

(2)	 Die Unterzeichnenden erkennen an, dass diese Ver­

antwortung in solchen Fällen besonders wichtig ist, in 

denen eine externe Rechtspersönlichkeit mit der Er­

bringung einer wichtigen öffentlichen Dienstleistung 

beauftragt wird, für die die Unterzeichnenden nach 

dem Gesetz weiterhin Verantwortung tragen. In die­

sen Fällen müssen die Unterzeichnenden dafür Sorge 

tragen, dass die Rechtspersönlichkeit, die den Zuschlag 

erhält (unabhängig von ihrer Eigentumsstruktur), die­

selbe Verantwortung für die Sicherstellung oder För­

derung der Gleichstellung von Frauen und Männern 

übernimmt, wie sie den Unterzeichnenden bei eigener 

Leistungserbringung zugekommen wäre.

(3)	 Darüber hinaus unternehmen die Unterzeichnenden, 

wo es angebracht erscheint, folgende Schritte:

(a)	 vor Abschluss wichtiger Verträge sind die relevan­

ten geschlechterspezifischen Auswirkungen und 

die Möglichkeiten für die rechtmäßige Förderung 

der Gleichstellung zu prüfen;

(b)	 es ist sicherzustellen, dass die Gleichstellungsziele 

des künftigen Vertrags bei der Leistungsbeschrei­

bung berücksichtigt werden;

(c)	 es ist sicherzustellen, dass auch die Bedingungen 

des künftigen Vertrags diese Ziele berücksichtigen 

und widerspiegeln;

(d)	 es sind die Befugnisse nach dem EU-Recht für das 

öffentliche Beschaffungswesen14 zu nutzen, um im 

Vertrag Leistungsbedingungen in Bezug auf soziale 

Aspekte festzulegen;

(e)	 es ist sicherzustellen, dass Mitarbeiter*innen oder 

Beratende, die mit Aufgaben des öffentlichen Be­

schaffungswesens und der Auftragsvergabe befasst 

sind, über alle einschlägigen Informationen verfü­

gen, unter anderem durch Weiterbildung zur ge­

schlechtergerechten Vergabe öffentlicher Aufträge 

und zur Gleichstellungsdimension ihrer Arbeit;

(f)	 es ist sicherzustellen, dass in den Bestimmungen 

des Hauptvertrags die Bestimmung enthalten ist, 

dass auch alle Subunternehmen alle für sie gelten­

den Verpflichtungen zu Förderung der Gleichstel­

lung von Frauen und Männern erfüllen.
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Rolle als Dienstleistungserbringende

Artikel 13 – Bildung und lebenslanges Lernen
(1)	 Die Unterzeichnenden erkennen das Recht aller Men­

schen auf Bildung an sowie auf Zugang zu Berufs- und 

Weiterbildung. Die Unterzeichnenden erkennen die 

wesentliche Rolle der formalen und informellen Bildung 

in allen Lebensphasen an, wenn es um die Schaffung 

echter Chancengleichheit durch die Vermittlung grund­

legender Qualifikationen für Leben und Beruf und die 

Eröffnung neuer Möglichkeiten der beruflichen Entfal­

tung geht.

(2)	 Die Unterzeichnenden verpflichten sich, innerhalb des 

eigenen Kompetenzbereichs den gleichberechtigten 

Zugang zu Schul-, Berufs- und Weiterbildung für Frau­

en und Männer in jedem Alter und in all ihrer Vielfalt 

sicherzustellen und zu fördern.

(3)	 Die Unterzeichnenden erkennen die Notwendigkeit 

an, Geschlechterstereotype in Bezug auf die Rolle von 

Frauen und Männern in allen Bereichen der Bildung zu 

beseitigen. Um dies zu erreichen, verpflichten sie sich, 

gegebenenfalls und innerhalb ihres Kompetenz- und 

Verantwortungsbereichs folgende Maßnahmen durch­

zuführen bzw. zu fördern:

•	 Prüfung von Lehrmitteln, Lehrplänen an Schulen und 

anderen Bildungsprogrammen und Lehrmethoden, 

um sicherzustellen, dass sie stereotypen Haltungen 

und Praktiken entgegenwirken;

•	 Durchführung spezieller Aktionen zur Förderung 

nichttraditioneller Entscheidungen in der Berufs­

wahl;

•	 Ausdrückliche Einbeziehung von Inhalten, welche 

die Bedeutung der gleichen Teilhabe von Frauen 

und Männern an demokratischen Prozessen in Kur­

sen für politische Bildung und Neubürger*innen be­

tonen.

(4)	 Die Unterzeichnenden erkennen an, dass Autoritäts­

personen in Schulen und anderen Bildungseinrichtun­

gen wichtige Rollenmodelle für Kinder und Jugendliche 

darstellen. Daher verpflichten sie sich, die ausgewoge­

ne Vertretung von Frauen und Männern auf allen Ebe­

nen der Schulverwaltung und -leitung zu fördern.
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Artikel 14 – Gesundheit 
(1)	 Die Unterzeichnenden erkennen das Recht aller Men­

schen auf ein hohes Niveau körperlicher und geistiger 

Gesundheit an und bekräftigen, dass für den Genuss 

dieses Rechts der Zugang zu qualitativ hochwertigen 

Gesundheitsdiensten, medizinischer Behandlung und 

Präventivgesundheitsdiensten für Frauen und Männer 

in all ihrer Vielfalt unabdingbar ist.

(2)	 Die Unterzeichnenden erkennen an, dass medizini­

sche und Gesundheitsdienste bei ihrem Bestreben, 

die Chancengleichheit von Frauen und Männern auf 

hohem Gesundheitsstandard zu sichern, deren unter­

schiedliche Bedürfnisse nicht außer Acht lassen dürfen. 

Darüber hinaus erkennen sie an, dass diese Diskrepan­

zen sich nicht nur aus biologischen Unterschieden erge­

ben, sondern auch aus unterschiedlichen Lebens- und 

Arbeitsbedingungen, Geschlechterstereotypen und 

Vorurteilen.

(3)	 Die Unterzeichnenden verpflichten sich, gemäß ih­

res Kompetenz- und Verantwortungsbereiches, das 

höchstmögliche Gesundheitsniveau aller Bürger*innen 

zu fördern und sicherzustellen. Zu diesem Zweck ver­

pflichten sie sich, folgende Maßnahmen durchzuführen 

bzw. zu fördern:

•	 Integration eines geschlechtergerechten Ansatzes in 

die Planung, Finanzierung und Erbringung von Ge­

sundheits- und medizinischen Diensten;

•	 Sicherstellen, dass gesundheitsfördernde Aktivi­

täten, die beispielsweise eine gesunde Ernährungs­

weise und die Bedeutung körperlicher Bewegung 

vermitteln, anerkennen, dass sich die Bedürfnisse 

und Einstellungen von Frauen und Männern unter­

scheiden können;

•	 Sicherstellen, dass Beschäftigte im Gesundheits­

wesen sowie in der Gesundheitsförderung wissen, 

welchen Einfluss das Geschlecht auf medizinische 

und Gesundheitsdienste haben kann, und verstehen, 

dass Frauen und Männer diese Dienste unterschied­

lich wahrnehmen können;

•	 Sicherstellen, dass Frauen und Männer Zugang zu 

datengestützten und wissenschaftlichen Gesund­

heitsinformationen erhalten;
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Artikel 15 –  
Soziale Betreuung und soziale Dienste
(1)	 Die Unterzeichnenden erkennen das Recht aller Men­

schen auf grundlegende Soziale Dienste an sowie bei 

Bedarf auf den Zugang zu sozialer Unterstützung.

(2)	 Die Unterzeichnenden erkennen an, dass Frauen und 

Männer unterschiedliche Bedürfnisse haben können, 

die sich aus Unterschieden in ihrer sozialen und wirt­

schaftlichen Situation – und anderen Faktoren – sowie 

aus Erfahrungen mit überschneidenden Formen von 

Diskriminierung und Ungleichheit ergeben können. 

Um sicherzustellen, dass Frauen und Männer den glei­

chen Zugang zu Sozialer Betreuung und Sozialdiensten 

haben, unternehmen die Unterzeichnenden daher alle 

angemessenen Maßnahmen, um:

•	 einen geschlechtergerechten und intersektionalen 

Ansatz in die Planung (einschließlich der Datener­

hebung), Finanzierung und Erbringung von sozialer 

Unterstützung und Sozialdiensten einzubeziehen;

•	 sicherzustellen, dass Beschäftigte im Sozialbereich 

und in den Sozialdiensten erkennen und verstehen, 

wie das Geschlecht diese Dienste beeinflussen kann 

und dabei berücksichtigen, auf welch unterschiedli­

che Art Frauen und Männer diese Dienste erleben 

können;

Artikel 16 –  
Kinderbetreuung
(1)	 Die Unterzeichnenden erkennen an, dass eine zugängli­

che, qualitativ hochwertige und erschwingliche Kinder­

betreuung, die allen Eltern und Erziehungspersonen 

unabhängig von ihrer finanziellen Situation offen steht, 

für die Förderung echter Gleichstellung von Frauen 

und Männern eine wichtige Rolle spielt und es ihnen 

ermöglicht, Arbeit, öffentliches und Privatleben zu ver­

einbaren. Darüber hinaus würdigen die Unterzeichnen­

den in vollem Umfang den Beitrag, den eine solche Kin­

derbetreuung zum wirtschaftlichen und sozialen Leben 

sowie zum Zusammenhalt lokaler Gemeinschaften wie 

der Gesellschaft im Ganzen leistet.

(2)	 Die Unterzeichnenden verpflichten sich, die Bereitstel­

lung und Förderung einer solchen Kinderbetreuung 

– entweder selbst oder durch andere Leistungserbrin­

gende – zu einer Priorität zu machen, und verpflichten 

sich des Weiteren zur Förderung einer solchen Kinder­

betreuung durch andere, wozu auch die Bereitstellung 

oder Unterstützung von Kinderbetreuung durch lokale 

Arbeitgeber*innen zählt.

(3)	 Die Unterzeichnenden erkennen darüber hinaus an, 

dass die Kindererziehung eine Arbeitsteilung zwischen 

Männern, Frauen und der Gesellschaft im Ganzen er­

fordert, und verpflichten sich, Geschlechterstereoty­

pen zu bekämpfen, nach denen Kinderbetreuung vor 

allem als Aufgabe oder Pflicht von Frauen betrachtet 

wird.
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Artikel 17 –  
Weitere Betreuungspflichten
(1)	 Die Unterzeichnenden erkennen an, dass Frauen und 

Männer neben Kindern womöglich auch weitere Be­

treuungspflichten haben und dass diese Verpflichtun­

gen sie daran hindern können, ihre Rolle im wirtschaft­

lichen und gesellschaftlichen Leben voll auszuschöpfen.

(2)	 Die Unterzeichnenden erkennen darüber hinaus an, 

dass diese Betreuungspflichten unverhältnismäßig oft 

von Frauen wahrgenommen werden und daher die 

Gleichstellung der Geschlechter behindern.

(3)	 Die Unterzeichnenden verpflichten sich, dieser Un­

gleichheit gegebenenfalls mit den folgenden Maßnah­

men entgegenzuwirken:

•	 die Bereitstellung und Förderung zugänglicher, qua­

litativ hochwertiger, bezahlbarer Betreuung von Fa­

milienmitgliedern – selbst oder durch andere Leis­

tungserbringende – ist zu einer Priorität zu machen;

•	 Personen, welche infolge ihrer Betreuungstätigkeit 

in soziale Isolation geraten sind, sind zu unterstützen 

und müssen bessere Chancen erhalten;

•	 die stereotype Vorstellung, nach der die Pflicht zur 

Betreuung von Familienmitgliedern vor allem bei 

Frauen liegt, muss bekämpft werden. 

Artikel 18 –  
Soziale Inklusion
(1)	 Die Unterzeichnenden erkennen das Recht aller Men­

schen auf Schutz vor Armut und sozialer Ausgrenzung 

an sowie auch, dass Frauen im Allgemeinen häufiger 

soziale Ausgrenzung erleben als Männer, da sie gerin­

geren Zugang zu Ressourcen, Waren, Dienstleistungen 

und Chancen haben. 

(2)	 Daher verpflichten sich die Unterzeichnenden, im 

Rahmen eines umfassenden koordinierten Ansatzes 

in sämtlichen eigenen Dienstleistungs- und Tätigkeits­

bereichen und in Zusammenarbeit mit den Sozialpart­

ner*innen die folgenden Maßnahmen zu treffen:

•	 Den effizienten Zugang aller in sozialer Ausgren­

zung oder Armut lebenden bzw. davon bedrohten 

Personen sowohl in ländlichen Regionen als auch in 

Städten zu Beschäftigung, Wohnraum, Berufs- und 

Schulausbildung, Kultur, Informations- und Kommu­

nikationstechnologien (IKT), sozialer und medizini­

scher Hilfe zu fördern;

•	 Die besonderen Bedürfnisse und besondere Situa­

tion sozial ausgegrenzter Frauen zu erkennen und 

dabei insbesondere alle intersektionalen Merkmale 

zu berücksichtigen;

•	 Die Integration von Migranten*innen unter Berück­

sichtigung ihrer besonderen Bedürfnisse zu fördern.
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Artikel 19 – Wohnen
(1)	 Die Unterzeichnenden erkennen das Recht auf Woh­

nen an und bekräftigen, dass Zugang zu qualitativ 

hochwertigem Wohnraum eines der menschlichen 

Grundbedürfnisse darstellt und für Wohlbefinden und 

Gesundheit aller Menschen und ihrer Familien unab­

dingbar ist.

(2)	 Darüber hinaus erkennen die Unterzeichnenden an, 

dass Frauen und Männer in Bezug auf Wohnraum oft 

spezielle und unterschiedliche Bedürfnisse haben, die 

unter Einbeziehung folgender Faktoren umfassend be­

rücksichtigt werden müssen:

(a)	 im Durchschnitt haben Frauen schlechteren Zu­

gang zu Einkommen und Ressourcen als Männer 

und benötigen daher Wohnraum, der eher dem 

entspricht, was sie sich leisten können;

(b)	 in den meisten Familien mit nur einem Elternteil 

stehen Frauen dem Haushalt vor, weshalb Frau­

en dringenden Zugang zu Sozialwohnungen oder 

Wohngeld/-beihilfe benötigen;

(c)	 vulnerable Männer sind unter obdachlosen Men­

schen oft überrepräsentiert;

(3)	 Daher verpflichten sich die Unterzeichnenden gegebe­

nenfalls zu den folgenden Maßnahmen:

(a)	 allen Menschen Zugang zu gutem Wohnraum von 

ausreichender Größe und Ausstattung (auch in Be­

zug auf Energieeffizienz) in einem angemessenen 

Lebensumfeld, in dem sie Zugang zu Grunddienst­

leistungen haben, zu gewähren bzw. diesen Zugang 

zu fördern;

(b)	 Maßnahmen zu ergreifen, um zu verhindern, dass 

Menschen ihre Wohnung verlieren, und insbeson­

dere obdachlose Personen nach den Kriterien des 

Bedarfs, der Vulnerabilität und gemäß dem Grund­

satz der Nichtdiskriminierung zu unterstützen;

(c)	 im Rahmen ihrer Befugnisse dazu beizutragen, dass 

für Menschen ohne ausreichende finanzielle Mittel 

Wohnraum zu erschwinglichen Preisen verfügbar 

ist;

(4)	 Darüber hinaus verpflichten sich die Unterzeichnen­

den, das gleiche Recht von Frauen und Männern sicher­

zustellen bzw. zu fördern, eine Wohnung zu mieten, zu 

kaufen oder in anderer Form zu erwerben, sowie Be­

fugnisse oder Einfluss einzusetzen, um auch sicherzu­

stellen, dass Frauen den gleichen Zugang wie Männer 

zu Hypotheken und anderen Formen der finanziellen 

Unterstützung und Kreditaufnahme haben, um Wohn­

raum zu erhalten.
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Artikel 20 – Kultur, Sport und Freizeit
(1)	 Die Unterzeichnenden erkennen das Recht aller Men­

schen auf Teilhabe am kulturellen Leben und Kunstge­

nuss an.

(2)	 Darüber hinaus erkennen die Unterzeichnenden die 

Rolle des Sports als Beitrag zum Leben einer Gemein­

schaft an und zur Verwirklichung des Rechts auf Ge­

sundheit gemäß Artikel 14. Außerdem erkennen die 

Unterzeichnenden das Recht von unterschiedlichen 

Gruppen von Frauen und Männern auf gleichen Zu­

gang zu Kultur-, Freizeit- und Sportaktivitäten und -ein­

richtungen an.

(3)	 Die Unterzeichnenden erkennen an, dass Frauen und 

Männer unterschiedliche Erfahrungen und Interessen 

im Hinblick auf Kultur, Sport und Freizeit haben und 

diese das Ergebnis geschlechtsspezifischer Stereoty­

pen, Haltungen, Normen und Handlungen sein können 

und verpflichten sich daher, gegebenenfalls Gegenmaß­

nahmen zu ergreifen bzw. zu fördern, einschließlich:

•	 Sicherzustellen, dass Frauen und Männer, Jungen 

und Mädchen die gleichen Möglichkeiten und den 

gleichen Zugang zu Sport-, Freizeit- und Kulturein­

richtungen und -aktivitäten haben; 

•	 Frauen und Männer, Jungen und Mädchen zu er­

mutigen, gleichermaßen an allen Formen von Sport- 

und Kulturaktivitäten teilzunehmen, und zwar auch 

an jenen, die traditionell als vor allem „männlich“ bzw. 

„weiblich“ betrachtet werden;

•	 Künstler*innen sowie Kultur- und Sportvereine an­

zuregen, kulturelle und sportliche Aktivitäten zu för­

dern, die einer auf Stereotypen basierten Behand­

lung von Frauen und Männern entgegenwirken;

•	 Öffentliche Bibliotheken anzuregen, Geschlechter­

stereotypen in ihren Bücherbeständen, Verzeichnis­

sen und sonstigen Materialien sowie in ihren Werbe­

aktivitäten in Frage zu stellen.
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Artikel 21 – Sicherheit
(1)	 Die Unterzeichnenden erkennen das Recht aller Men­

schen auf persönliche Sicherheit und freie Bewegung 

an und sind sich der Tatsache bewusst, dass diese Rech­

te nicht frei oder gleich ausgeübt werden können, wenn 

Frauen oder Männer im öffentlichen oder privaten 

Raum nicht sicher sind oder sich nicht sicher fühlen. 

(2)	 Darüber hinaus erkennen die Unterzeichnenden an, 

dass sich Frauen und Männer – teilweise aufgrund 

unterschiedlicher Verpflichtungen oder Lebensweisen 

– oft verschiedenen Sicherheitsproblemen gegenüber­

sehen, die berücksichtigt werden müssen.

(3)	 Daher führen die Unterzeichnenden die folgenden 

Maßnahmen durch:

(a)	 bei der Analyse statistischer Daten über Ausmaß 

und Ereignismuster von Vorfällen (einschließlich 

schwerer Verbrechen gegen Personen), welche die 

Sicherheit von Frauen und Männern beeinträchti­

gen, eine Geschlechterperspektive anzuwenden 

und Ausmaß und Art der Angst vor Verbrechen 

oder anderen Quellen von Unsicherheit zu messen; 

(b)	 Strategien, Politiken und Aktionen zu entwickeln 

und umzusetzen, die die praktische Sicherheit von 

Frauen und Männern erhöhen, wie etwa die Ver­

besserung des Zustands oder der Gestaltung der 

lokalen Umwelt (z.  B. Umsteigeplätze von öffent­

lichen Verkehrsmitteln, Parkhäuser, Straßenbe­

leuchtung) oder die Optimierung von Polizei- und 

verwandten Diensten und dabei das Ziel zu ver­

folgen, das unterschiedliche, jedoch gemeinsame 

Sicherheitsempfinden zu verbessern.

Artikel 22 – Geschlechtsspezifische Gewalt 
a)	 Die Unterzeichnenden erkennen an, dass geschlechts­

spezifische Gewalt vor allem Frauen und Mädchen be­

trifft und eine Verletzung grundlegender Menschen­

rechte darstellt und gegen die Würde und körperliche 

und emotionale Integrität von Menschen verstößt.

b)	 Die Unterzeichnenden erkennen an, dass sich in ge­

schlechterspezifischer Gewalt die Vorstellung des Tä­

ters ausdrückt, dass ein Geschlecht dem anderen über­

legen ist, und diese Vorstellung im Zusammenhang mit 

asymmetrischen Machtverhältnissen steht, die in lang­

dauernden sozialen Konstruktionen verankert sind. 

c)	 Daher verpflichten sich die Unterzeichnenden inner­

halb und gemäß ihrer Zuständigkeiten Politiken und 

Aktionen zur Bekämpfung geschlechtsspezifischer Ge­

walt ins Leben zu rufen und zu intensivieren, zu denen 

insbesondere die folgenden Maßnahmen zählen:

•	 Bereitstellung oder Unterstützung von spezifischen 

Unterstützungsstrukturen für Opfer; 

•	 Bereitstellung leicht zugänglicher öffentlicher 

Informationen in den vor Ort am häufigsten ge­

sprochenen Sprachen über im Gebiet vorhandene 

Hilfsangebote; 

•	 Sicherstellen, dass das Fachpersonal geschult ist, um 

Opfer zu erkennen und zu unterstützen;

•	 Sicherstellen, dass die entsprechenden Dienste, d. h. 

Polizei, Gesundheits- und Wohnungsbehörden, effi­

zient koordiniert sind;

•	 Förderung von Bewusstseinsbildungskampagnen 

und Bildungsprogrammen für potenzielle und tat­

sächliche Opfer und/oder Täter.
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Artikel 23 – Menschenhandel 
(1)	 Die Unterzeichnenden erkennen an, dass das Verbre­

chen des Menschenhandels, dem vor allem Mädchen 

und Frauen zum Opfer fallen, eine Verletzung grund­

legender Menschenrechte darstellt und gegen die 

Würde und körperliche und emotionale Integrität von 

Menschen verstößt.

(2)	 Die Unterzeichnenden verpflichten sich, Politiken und 

Aktionen zur Verhinderung des Menschenhandels ein­

zurichten und zu verstärken, zu denen auch die folgen­

den zählen:

•	 Informations- und Bewusstseinsbildungskampagnen;

•	 Ausbildungsprogramme für das Fachpersonal, des­

sen Aufgabe das Erkennen und die Unterstützung 

von Opfern ist;

•	 Maßnahmen zur Bekämpfung der Nachfrage;

•	 geeignete Maßnahmen zur Unterstützung von Op­

fern einschließlich des Zugangs zu medizinischer Be­

handlung, angemessenem und sicherem Wohnraum 

und sprachlicher Unterstützung.

Planung und nachhaltige Entwicklung

Artikel 24 – Nachhaltige Entwicklung
(1)	 Die Unterzeichnenden erkennen an, dass die Planung 

und Entwicklung von Zukunftsstrategien für das eigene 

Gemeindegebiet in vollem Umfang den Grundsätzen 

der nachhaltigen Entwicklung entsprechen müssen, 

wozu die ausgewogene Integration der wirtschaftli­

chen, sozialen, kulturellen und Umweltdimension und 

insbesondere die Notwendigkeit zählt, die Gleichstel­

lung von Frauen und Männern zu fördern und zu errei­

chen.

(2)	 Daher verpflichten sich die Unterzeichnenden, den 

Grundsatz der Gleichstellung von Frauen und Männern 

als grundlegende Dimension in allen Planungen oder 

Strategieentwicklungen für die nachhaltige Entwick­

lung des eigenen Gemeindegebiets zu berücksichtigen.
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Artikel 25 – Stadt- und Regionalplanung
(1)	 Die Unterzeichnenden erkennen an, dass Raumpla­

nungs-, Verkehrs-, Wirtschaftsentwicklungs- und Bo­

dennutzungspläne und -politiken entscheidend dazu 

beitragen, einen Rahmen zu schaffen, innerhalb dessen 

das Recht auf die Gleichstellung von Frauen und Män­

nern auf lokaler Ebene umfassender erreicht werden 

kann.

(2)	 Die Unterzeichnenden verpflichten sich, sicherzustel­

len, dass bei der Gestaltung, Annahme und Umsetzung 

dieser Politiken und Pläne:

•	 die Notwendigkeit der Förderung echter Gleichstel­

lung in allen Bereichen der lokalen Ebene umfassend 

berücksichtigt wird;

•	 die besonderen Bedürfnisse von Frauen und Män­

nern in all ihrer Diversität, die auf Grundlage rele­

vanter und aktueller lokaler Daten, einschließlich der 

Gleichstellungsprüfungen der Unterzeichnenden, 

festzustellen sind, im Hinblick auf Beschäftigung, 

Zugang zu Dienstleistungen und Kultur, Bildung und 

familiäre Pflichten angemessen berücksichtigt wer­

den;

•	 qualitativ hochwertige Gestaltungslösungen ange­

nommen werden, welche die besonderen Bedürf­

nisse unterschiedlicher Gruppen von Frauen und 

Männern berücksichtigen.

Artikel 26 – Mobilität und Verkehr
(1)	 Die Unterzeichnenden erkennen an, dass Mobilität, 

deren Verfügbarkeit und die Sicherheit in öffentlichen 

Verkehrsmitteln grundlegende Bedingungen für Frau­

en und Männer darstellen, um viele ihrer Rechte, Auf­

gaben und Aktivitäten wahrnehmen zu können, wozu 

auch der Zugang zu Arbeit, Bildung, Kultur und wich­

tigen Dienstleistungen zählt. Außerdem würdigen die 

Unterzeichnenden, dass die Nachhaltigkeit und der Er­

folg einer Gemeinde oder Region in wesentlichem Aus­

maß von der Entwicklung einer effizienten, nachhalti­

gen und qualitativ hochwertigen Verkehrsinfrastruktur 

und öffentlicher Verkehrsdienste abhängen.

(2)	 Die Unterzeichnenden erkennen darüber hinaus an, 

dass Frauen und Männer in ihrem Alltag in Bezug auf 

Mobilität und Verkehr häufig unterschiedliche Be­

dürfnisse und Nutzungsarten aufweisen, die sich aus 

verschiedenen Faktoren wie Einkommen, Betreuungs­

aufgaben oder Arbeitszeiten ergeben, und dass es 

dementsprechend oft Frauen sind, die Fahrten zu un­

terschiedlichen Zwecken und Zielorten unternehmen 

und damit die öffentlichen Verkehrsmittel mehrheitlich 

nutzen.
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(3)	 Daher verpflichten sich die Unterzeichnenden:

(a)	 die entsprechenden Mobilitätsbedürfnisse und 

Nutzungsarten von Frauen und Männern in all ih­

rer Vielfalt sowohl in ländlichen wie in städtischen 

Gebieten zu berücksichtigen;

(b)	 sicherzustellen, dass die für die Bürger*innen ver­

fügbaren öffentlichen Verkehrsdienste dazu bei­

tragen, sowohl die besonderen als auch die ge­

meinsamen Bedarfe von Frauen und Männern zu 

erfüllen und zur echten Gleichstellung von Frauen 

und Männern im lokalen Leben beitragen;

(4)	 Darüber hinaus verpflichten sich die Unterzeichnenden, 

die stetige Verbesserung der öffentlichen Verkehrs­

dienste im Gemeindegebiet, einschließlich der inter­

modalen Verbindungen zu fördern, um so den beson­

deren wie gemeinsamen Bedürfnissen von Frauen und 

Männern im Hinblick auf zuverlässige, erschwingliche, 

sichere und barrierefreie Verkehrsdienste Rechnung 

zu tragen und gleichzeitig zur nachhaltigen Entwicklung 

des Gebiets beizutragen.

Artikel 27 – Wirtschaftliche Entwicklung
(1)	 Die Unterzeichnenden erkennen an, dass eine ausge­

wogene und nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung 

ein wesentliches Merkmal jeder erfolgreichen Gemein­

de oder Region darstellt und die eigenen Aktivitäten 

und Dienstleistungen auf diesem Gebiet beträchtlich 

zur Förderung der Gleichstellung der Geschlechter bei­

tragen können.

(2)	 Die Unterzeichnenden erkennen die Notwendigkeit 

an, die Beschäftigungsquote und -qualität von Frauen 

zu erhöhen und räumt ein, dass das Armutsrisiko auf­

grund von Langzeitarbeitslosigkeit oder unbezahlter 

Arbeit für Frauen besonders hoch ist.

(3)	 Die Unterzeichnenden verpflichten sich, innerhalb ihres 

Kompetenzbereichs bei den Aktivitäten und Dienstleis­

tungen auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Entwick­

lung die Bedürfnisse und Interessen unterschiedlicher 

Gruppen von Frauen und Männern zu berücksichtigen 

und Möglichkeiten zur Förderung der Gleichstellung zu 

prüfen und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. 

Zu diesen Maßnahmen kann gehören:

•	 Unterstützung von Unternehmerinnen

•	 Sicherstellen, dass finanzielle und sonstige Formen 

der Förderung für Unternehmen auch die Gleich­

stellung der Geschlechter unterstützen;

•	 Ermutigung weiblicher Auszubildender, Qualifika­

tionen in Berufen anzustreben und zu erreichen, die 

traditionell als „männlich“ gelten und umgekehrt;

•	 Ermutigung von Arbeitgeber*innen, weibliche Auszu­

bildende und Trainees einzustellen und bei der Bewer­

tung von Fähigkeiten, Qualifikationen und Stellen, die 

traditionell als „männlich“ gelten, über Geschlechter­

stereotypen hinauszublicken, und umgekehrt.
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Artikel 28 – Umwelt
(1)	 Die Unterzeichnenden erkennen ihre Verpflichtung an, 

sich für das Erreichen eines hohen Schutzniveaus und 

die Verbesserung der Umweltqualität im Gemeindege­

biet einzusetzen, insbesondere durch ihre Politiken in 

Bezug auf Abfall, Lärm, Luftqualität, Biodiversität und 

die Auswirkungen des Klimawandels. Sie erkennen des 

Weiteren das gleiche Recht von Frauen und Männern 

an, Nutzen aus den umweltrelevanten Dienstleistun­

gen und Politiken zu ziehen.

(2)	 Die Unterzeichnenden erkennen an, dass die Lebens­

weisen von Frauen und Männern in vieler Hinsicht un­

terschiedlich sind, und dass Frauen und Männer lokale 

Dienstleistungen und öffentliche oder offene Räume 

oft unterschiedlich nutzen, weshalb sie sich unter­

schiedlichen Umweltproblemen gegenübersehen.

(3)	 Daher verpflichten sich die Unterzeichnenden, bei der 

Entwicklung der eigenen Umweltpolitiken und -dienst­

leistungen die besonderen Bedürfnisse und Lebens­

weisen von Frauen und Männern sowie den Grundsatz 

der Solidarität zwischen den Generationen in vollem 

Umfang zu berücksichtigen.

Rolle als Regulierungsbehörde

Artikel 29 –  
Die Lokalregierung als Regulierungsbehörde
(1)	 Bei der Wahrnehmung der Aufgaben und Funktionen 

als Regulierungsbehörde für entsprechende Aktivitä­

ten im eigenen Kompetenzbereich erkennen die Unter­

zeichnenden die wichtige Rolle an, die effiziente Regu­

lierungsfunktionen und Konsument*innenschutz für 

Sicherheit und Wohlergehen der lokalen Bevölkerung 

spielen, und sind sich bewusst, dass Frauen und 

Männer von verschiedenen Regulierungsaktivitäten 

unter Umständen unterschiedlich betroffen sind.

(2)	 Die Unterzeichnenden verpflichten sich, bei der Durch­

führung der Regulierungsaufgaben die besonderen 

Bedürfnisse, Interessen und Lebensbedingungen von 

Frauen und Männern in all ihrer Vielfalt zu berücksich­

tigen.
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Städtepartnerschaften und internationale Kooperationen

Artikel 30 –  
Gleichstellung in der dezentralisierten Kooperation
(1)	 Die Unterzeichnenden erkennen den Nutzen von Ko­

operationsinitiativen, Städtepartnerschaften und de­

zentralisierter Kooperation an, die europäische wie 

internationale Lokal- und Regionalregierungen für eine 

nachhaltige Entwicklung eingehen, um die Bürger*in­

nen einander näher zu bringen und gegenseitiges Ler­

nen und Verständnis über Landesgrenzen hinweg zu 

fördern.

(2)	 Die Unterzeichnenden verpflichten sich, in allen Aktivi­

täten auf dem Gebiet der Städtepartnerschaften und 

dezentralisierten Kooperationen:

•	 Frauen und Männer mit unterschiedlichem Hinter­

grund in gleichem Maße an diesen Aktivitäten zu 

beteiligen;

•	 die Kontakte im Rahmen von Städtepartnerschaften, 

europäischen und internationalen Kooperationen als 

Plattform für den Austausch von Erfahrungen und 

gegenseitigen Lernprozessen betreffend Fragen der 

Gleichstellung von Frauen und Männern zu nutzen; 

•	 die Dimension der Gleichstellung der Geschlechter 

in dezentralisierte Kooperationsaktivitäten einzu­

bringen.
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EINFÜHRUNG  
NEUER ARTIKEL

VORWORT

In den fünfzehn Jahren, seit die Charta erstmals veröffent­

licht wurde, hat sich die Art und Weise, wie wir miteinander 

umgehen, regieren, uns fortbewegen, arbeiten und spielen, 

grundlegend gewandelt. Wir werden uns immer stärker der 

Verletzlichkeit unseres Planeten und der unzähligen Prob­

leme bewusst, mit denen sich alle Regierungsebenen, Ins­

titutionen und die Zivilgesellschaft gewissenhaft auseinan­

dersetzen müssen. Diese Herausforderungen können wir 

nur dann nachhaltig bewältigen, wenn wir ihre geschlechts­

bezogenen Dimensionen und ihre unterschiedlichen Aus­

wirkungen auf Frauen und Männer berücksichtigen.

Die Europäische Charta für die Gleichstellung von Frauen 

und Männern auf lokaler Ebene ist das Ergebnis der Erfah­

rungen, Fachkenntnisse und Verhandlungen vieler Jahre. 

Da der RGRE/CEMR und seine Mitgliedsorganisationen 

mit der Charta ein robustes und dauerhaftes Dokument 

vorlegen wollten, möchten sie den Gemeinden und Regio­

nen Europas durch diese neuen Artikel einen erweiterten 

Leitfaden anbieten, damit sie mit Hilfe der Europäischen 

Charta für die Gleichstellung von Frauen und Männern auf 

lokaler Ebene die Gleichstellung für alle Bevölkerungsgrup­

pen erreichen können.

Die Krisen der jüngsten Zeit, wie die Coronapandemie und 

der Krieg in der Ukraine, haben gezeigt, wie wichtig es ist, 

dass Zivilschutz und Krisenmanagement herausragend 

funktionieren und geschlechtersensibel sind. Wir erken­

nen zunehmend, dass die Fortschritte bei der IKT und der 

Digitalisierung nicht geschlechtsneutral sind. Wenn wir die 

Gleichstellung von Frauen und Männern verbessern und die 

Vorurteile und Ungleichheiten, die sich seit Jahrhunderten 

in unseren Gesellschaften halten, überwinden wollen, müs­

sen wir unbedingt darauf achten, wie die Identitäten, Be­

dürfnisse und Prioritäten von Frauen und Männern in neue 

Instrumente und Prozesse integriert werden.

Um eine gleichgestellte Gesellschaft zu erreichen, müssen 

Lokal- und Regionalregierungen die Geschlechterdimensi­

on in ihrer täglichen Arbeit erkennen und nicht nur in ihren 

politischen Initiativen und Verfahren, sondern auch inner­

halb der eigenen Organisation Maßnahmen ergreifen, um 

ungleiche Geschlechterverhältnisse und diskriminierende 

Normen und Praktiken zu bekämpfen. Des Weiteren ist es 

von entscheidender Bedeutung, Jungen und Männer so­

wohl als treibende Kraft als auch als Nutznießer von Gleich­

stellungsmaßnahmen in diesen Prozess einzubeziehen. 
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Die Bestimmungen der Charta sowie die neuen Artikel sol­

len allen Menschen gerecht werden, die unter den Auswir­

kungen der traditionellen Geschlechternormen leiden, die 

unsere Gesellschaften und unsere Wahrnehmung prägen. 

Die Menschen, aus denen sich unsere Gemeinschaften zu­

sammensetzen, repräsentieren eine enorme Bandbreite 

an diversen Identitäten. Mit der Charta können Lokal- und 

Regionalregierungen ihren Wunsch zum Ausdruck bringen, 

sich für das gemeinsame Ziel der Geschlechtergerechtig­

keit in unseren Gesellschaften einzusetzen, was für alle 

Bürger*innen wichtig und relevant ist.

Die erweiterten Artikel der Europäischen Charta für die 

Gleichstellung von Frauen und Männern auf lokaler Ebene 

wurden vom Rat der Gemeinden und Regionen Europas 

und dessen Mitgliedsorganisationen in Zusammenarbeit 

mit Mitgliedern der Expert*innengruppe zur Gleichstel­

lung von Frauen und Männern des RGRE/CEMR und 

des Ständigen Gleichstellungsausschusses des RGRE/

CEMR erarbeitet. Sie wurden am 6. Dezember 2022 vom 

Europäischen Hauptausschuss des RGRE/CEMR formal 

angenommen und sind damit an diesem Datum in Kraft 

getreten.

Gebietskörperschaften, die die Charta bereits unterzeich­

net haben, werden eingeladen, die neuen Artikel zu rati­

fizieren und deren Bestimmungen in ihrer Arbeit zur Um­

setzung der Europäischen Charta für Gleichstellung zu 

berücksichtigen. Gebietskörperschaften, die die Charta ab 

2023 unterzeichnen, verpflichten sich zur Einhaltung des 

vorliegenden Texts der Charta. 

Je nach nationalem Kontext ist die Situation von Lokal- und 

Regionalregierungen unterschiedlich und ihre Zuständig­

keiten und Verantwortlichkeiten sind ebenfalls weitrei­

chend und vielfältig. Daher ist es den Unterzeichnenden 

überlassen, je nach den ihnen zur Verfügung stehenden 

Kapazitäten und Ressourcen, in ihren Aktionsplänen ent­

sprechende Schwerpunktsetzungen vorzunehmen. 
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DIE NEUEN ARTIKEL

Der Schwerpunkt der neuen Artikel liegt auf Themen und 

Herausforderungen, die es entweder vor 15 Jahren noch 

nicht gab oder die sich so stark verändert haben, dass sie 

die Gleichstellung von Frauen und Männern heute stark be­

einflussen.

Die Artikel, die neu in die Charta aufgenommen werden, 

decken neun übergeordnete Themen ab, die Lokal- und 

Regionalregierungen bei der Förderung der Gleichstellung 

von Frauen und Männern berücksichtigen müssen: 

1.	 Zunächst müssen die sich gegenseitig stützenden Säu­

len einer nachhaltigen Entwicklung einbezogen wer­

den: soziale Gerechtigkeit, Wirtschaftswachstum und 

Umweltschutz. 

2.	 Obwohl das Internet neue Möglichkeiten eröffnet, um 

zu lernen, Verbindungen zu knüpfen und an Aktivitäten 

teilzunehmen, ist es für Mädchen und Frauen auch mit 

speziellen Gefahren verbunden, insbesondere in Bezug 

auf Belästigung und Cybergewalt.

3.	 Wenn weibliche Abgeordnete, Personen des öffent­

lichen Lebens und Mitarbeiter*innen Ziel von Gewalt 

und Hass werden, stellt dies für die Demokratie eine 

ernste Bedrohung dar.

4.	 Intersektionalität ist ein Konzept und Ansatz, mit dem 

Lokal- und Regionalregierungen für mehr Geschlech­

tergerechtigkeit sorgen können, insbesondere in Bezug 

auf Mädchen und Frauen, die vielfältigen und sich über­

schneidenden Formen von Diskriminierung ausgesetzt 

sind.

5.	 Dank moderner Technologien ist in vielen Berufsgrup­

pen heute ein flexibleres Arbeiten möglich. Viele 

Menschen, wenn auch bei weitem nicht alle, können 

nun häufiger von zuhause aus arbeiten, was sowohl 

Chancen als auch Risiken für die Gleichstellung von 

Frauen und Männern beinhaltet.

6.	 Die digitale Teilhabe aller Mädchen und Frauen ist für 

die Schaffung einer Gesellschaft, die eine bessere Zu­

kunft für alle anstrebt, unverzichtbar. Die Fortschritte 

in den Bereichen IKT und Digitalisierung waren jedoch 

nicht geschlechtsneutral. Deshalb müssen neue Instru­

mente und Prozesse entwickelt und eingesetzt werden, 

die die Gleichstellung von Frauen und Männern nicht 

untergraben, sondern unterstützen.

7.	 Mädchen und Frauen können nur dann frei und gleich­

berechtigt leben, Führungsrollen übernehmen und 

vorankommen, wenn ihre sexuelle und reproduktive 

Gesundheit und die damit verbundenen Rechte ge­

wahrt werden.

8.	 Die Bedrohung durch den Klimawandel verschärft 

soziale, politische und wirtschaftliche Spannungen und 

betrifft Mädchen und Frauen unverhältnismäßig stark.

9.	 Die Gleichstellung der Geschlechter und die aktive Be­

teiligung von Mädchen und Frauen dürfen in Krisen 

nicht außer Acht gelassen werden. Die Bedarfe von 

Frauen und Mädchen müssen bei Planungen von Zivil-

schutz und Katastrophenhilfe berücksichtigt werden.
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Artikel 31 –  
Nachhaltige Entwicklung  
für eine nachhaltige Zukunft
(1)	 Die Unterzeichnenden erkennen an, dass die Gleich­

stellung der Geschlechter eine Triebfeder für nachhalti­

ge Entwicklung und alle damit verbundenen Dimensio­

nen darstellt, zu denen unter anderem der Kampf gegen 

Armut und Hunger, die Schaffung von Wohlstand und 

integrativem Wachstum, der Aufbau einer friedlichen, 

gerechten und inklusiven Gesellschaft und der Schutz 

der Erde und ihrer natürlichen Ressourcen gehören.

(2)	 Die Unterzeichnenden erkennen des Weiteren an, dass 

die Ziele der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung 

und der Nachhaltigkeitsagenda für die Zeit nach 2030 

zwar global, ihre Umsetzung jedoch lokal ist. Alle 17 

Ziele für nachhaltige Entwicklung haben unmittelbare 

Anknüpfungspunkte zu den Zuständigkeiten von Lo­

kal- und Regionalregierungen, und die Gleichstellung 

der Geschlechter zieht sich wie ein roter Faden durch 

all diese Bereiche und unterstützt deren erfolgreiche 

Umsetzung. Die Unterzeichnenden sind sich insbeson­

dere bewusst, dass die in der Charta niedergelegten 

Verpflichtungen in Einklang mit Ziel 5 stehen.

Artikel 32 –  
Cybergewalt 
(1)	 Die Unterzeichnenden erkennen an, dass geschlechts­

spezifische Gewalt auch alle Formen der digitalen Ge­

walt umfasst. Digitale Gewaltakte können aus unter­

schiedlichen Formen von Belästigung, Bedrohung, 

Verletzung der Privatsphäre, sexuellem Missbrauch 

und sexueller Ausbeutung sowie durch Vorurteile aus­

gelöste Straftaten oder Hassverbrechen gegen gesell­

schaftliche Gruppen, Gemeinschaften oder einzelne 

Personen bestehen. Die Unterzeichnenden räumen 

ein, dass Frauen und Mädchen unverhältnismäßig oft 

Opfer derartiger Taten werden.

(2)	 Um diese Gewalt zu bekämpfen, verpflichten sich die 

Unterzeichnenden zu den folgenden Maßnahmen in 

ihrem Verantwortungsbereich: 

•	 Als Arbeitgeber*innen Maßnahmen umzusetzen, 

die Missbrauch, Belästigung und Gewalt jeder Art 

am Arbeitsplatz auch durch Dritte und in Form von 

Cybergewalt verbieten.

•	 Jede Form von Belästigung und Gewalt, die inner­

halb ihrer Dienste und insbesondere in Schulen auf­

tritt, aktiv zu verhindern und unverzüglich zu been­

den.

•	 Kinder und Jugendliche und deren Eltern zum The­

ma Cybergewalt und deren geschlechtsspezifischen 

Aspekte sowie über Wege, wie sie verhindert und 

beendet werden kann, aufzuklären bzw. zu beraten.

•	 Jungen und Männer als treibende Kraft und Nutz­

nießer von mehr Gleichstellung der Geschlechter 

anzusprechen und ihre Radikalisierung in Online-

Communities, die Hass gegen Frauen verbreiten, zu 

verhindern.
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Artikel 33 –  
Gewalt gegen weibliche Abgeordnete  
und Mitarbeiter*innen
(1)	 Die Unterzeichnenden erkennen an, dass Drohungen 

und Gewalt im Internet und in der Realität gegen Frau­

en, die für ein Amt kandidieren oder ein gewähltes oder 

anderes öffentliches Amt innehaben, sich oft auf deren 

Geschlecht beziehen und die gesellschaftliche und poli­

tische Teilhabe von Frauen behindern und dadurch die 

Grundsätze der Demokratie untergraben können. 

(2)	 Die Unterzeichnenden erkennen an, dass ein sicherer 

Raum für die Teilhabe an Politik geschaffen werden 

muss. Um dies zu erreichen, verpflichten sich die Un­

terzeichnenden im Rahmen ihres Verantwortungsbe­

reiches Prozesse zu entwickeln und Strukturen zu för­

dern, die weibliche Abgeordnete und Mitarbeiter*innen 

im Umgang mit Hassrede beraten und unterstützen.

(3)	 Die Unterzeichnenden verpflichten sich, Maßnahmen 

zu treffen, um Gewalt und Belästigungen durch Drit­

te, denen Abgeordnete und Mitarbeiter*innen in Aus­

übung ihrer Pflichten ausgesetzt sind und die Frauen 

besonders häufig betreffen, zu verhindern, zu mindern 

und auszugleichen. 

15	 Charta der Grundrechte der Europäischen Union, Artikel 21: „wegen des Geschlechts, der Rasse, der Hautfarbe, der ethnischen oder sozialen Herkunft, 
der genetischen Merkmale, der Sprache, der Religion oder der Weltanschauung, der politischen oder sonstigen Anschauung, der Zugehörigkeit zu einer 
nationalen Minderheit, des Vermögens, der Geburt, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung“.

Artikel 34 –  
Intersektionalität und Diversität
(1)	 Die Unterzeichnenden erkennen an, dass die Identitä­

ten und Lebenserfahrungen von Menschen nicht ein­

fach additiv, sondern intersektional und komplex sind. 

(2)	 Die Unterzeichnenden erkennen an, dass es notwen­

dig ist, die Stimmen und Erfahrungen von Mädchen 

und Frauen, die von vielfältigen und intersektionalen 

Formen von Diskriminierung bedroht sind, bei der Ent­

wicklung, Umsetzung und Überwachung der sie betref­

fenden Politiken und Programme zu berücksichtigen. 

Zu diesem Zweck können die Unterzeichnenden mit 

geeigneten Maßnahmen:

•	 die besonderen Bedürfnisse von Mädchen und Frau­

en berücksichtigen, die nach EU-Recht geschützt 

sind15, und ihre Integration und Beteiligung mit allen 

angemessenen Maßnahmen, einschließlich positiver 

Diskriminierung, innerhalb ihrer gesetzlichen Befug­

nisse fördern;

•	 die Bekämpfung von Geschlechterstereotypen in 

der Bildung ermutigen und eine große Bandbreite 

von Identifikationsfiguren mit unterschiedlichem 

Hintergrund fördern, beispielsweise in den Bücher­

verzeichnissen, sonstigen Materialien und Werbeak­

tivitäten öffentlicher Bibliotheken.
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Artikel 35 –  
Flexible Arbeitsmodelle 
(1)	 Die Unterzeichnenden erkennen die Chancen an, die 

flexible Arbeitsmodelle, einschließlich der Telearbeit, 

Männern wie Frauen bieten können, indem sie die Ver­

einbarkeit von Berufs-, Sozial- und Privatleben verbes­

sern. Die Unterzeichnenden erkennen aber auch die 

möglichen Risiken und Nachteile dieser neuen Arbeits­

modelle für Frauen an, zu denen eine Verschlechte­

rung der psychischen Gesundheit, ein geringeres Ein­

kommen oder eine geringere Beschäftigung sowie eine 

höhere Belastung durch Sorgearbeit und unbezahlte 

Hausarbeit gehören, die oft vor allem auf den Schultern 

von Frauen lasten.

(2)	 Die Unterzeichnenden verpflichten sich, in ihren Tätig­

keitsbereichen und Diensten flexible Arbeitsmodelle zu 

fördern, um die Vereinbarkeit von Berufs-, Sozial- und 

Privatleben bei Frauen wie Männern zu verbessern.

(3)	 Die Unterzeichnenden als Arbeitgeber*innen ver­

pflichten sich, auf das Risiko zu achten, dass Telearbeit 

zu mehr unbezahlter Sorgearbeit von Frauen führt.

Artikel 36 –  
Digitalisierung und digitale Teilhabe
(1)	 Die Unterzeichnenden erkennen an, dass sich die Art 

und Weise, wie Bürger*innen, Behörden, private Un­

ternehmen, die Zivilgesellschaft und andere Organi­

sationen Informationen weitergeben, verbreiten und 

sammeln, durch neue digitale Kommunikationsmittel 

verändert hat. Digitale Technologien bieten Lokal- und 

Regionalregierungen enorme Chancen, ihre Dienstleis­

tungen weiterzuentwickeln und zu verbessern.

(2)	 Die Unterzeichnenden erkennen an, dass digitale Lern­

angebote eine wichtige Rolle für die Gleichstellung von 

Mädchen, Jungen, Frauen und Männern in der Bildung 

spielen, insbesondere bei unzureichenden schulischen 

Ergebnissen. Des Weiteren erkennen sie an, dass sich 

die digitale Kluft zwischen den Geschlechtern beim Zu­

gang zu und bei der Nutzung von internetgestützten 

und digitalen Technologien sowie bei der technologi­

schen Entwicklung und Regulierung negativ auf Frau­

en auswirken kann. Aus diesem Grund verpflichten sie 

sich, den Zugang von Frauen und Mädchen zu digitalen 

Lernangeboten zu unterstützen und dazu geschlech­

tergerechte digitale Unterrichts- und Lernmethoden 

zu fördern und die Vermittlung der MINT-Fächer und 

digitaler Kompetenzen an Mädchen und Frauen zu un­

terstützen. 
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Artikel 37 –  
Sexuelle und reproduktive Gesundheit und damit verbundene Rechte
(1)	 Lokal- und Regionalregierungen spielen eine entschei­

dende Rolle bei der Förderung und Gewährleistung 

der sexuellen und reproduktiven Gesundheit ihrer 

Bürger*innen. In diesem Zusammenhang verpflichten 

sich die Unterzeichnenden, in angemessener Form und 

innerhalb ihres Kompetenz- und Verantwortungsbe­

reichs folgende Maßnahmen durchzuführen bzw. zu 

fördern:

a.	 Förderung und Ermutigung von Programmen, die 

sich an Jungen, Mädchen, Männer und Frauen in 

all ihrer Vielfalt richten und eine umfassende Se­

xualerziehung anbieten, die soziale Normen, das 

Stigma und die Diskriminierung der Menstruation 

und ähnliche Themen anspricht und ein besseres 

Verständnis und mehr Schutz und Fürsprache für 

Gesundheit, Wohl und Würde von Mädchen und 

Frauen schafft;  

b.	 Berücksichtigung der Bedürfnisse von Frauen und 

Mädchen, die zu besonders vulnerablen Gruppen 

gehören und Gewährleistung, dass sie den gleichen 

Zugang zur Gesundheitsversorgung genießen, der 

Bestandteil ihres Rechts auf sexuelle und repro­

duktive Gesundheit ist.

(2)	 Die Unterzeichnenden erkennen an, dass zur gesund­

heitlichen Chancengleichheit auch das Recht auf repro­

duktive und sexuelle Gesundheit gehört und würdigen 

ferner die Ursachen und Folgen, wenn dieses Recht 

verletzt wird. 

(3)	 Die Unterzeichnenden erkennen das Recht von Frauen 

an, selbst über ihre Sexualität und damit verbundene 

Fragen frei zu entscheiden, zu denen unter anderem 

die Familienplanung, Verhütung, sichere und legale Ab­

treibungsmöglichkeiten und Gesundheitsangebote für 

Schwangere und Mütter gehören.
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Artikel 38 –  
Klimawandel und das Recht auf eine gesunde Umwelt
(1)	 Die globale Erwärmung, der Verlust der Artenvielfalt 

und die Umweltverschmutzung bedrohen grundle­

gende Menschenrechte, wie das Recht auf Leben, Ge­

sundheit und Familie. Die Unterzeichnenden erkennen 

das Recht auf eine gesunde Umwelt als grundlegendes 

Menschenrecht an, bei dem die Bedürfnisse von Frau­

en und Mädchen berücksichtigt werden müssen. 

(2)	 Die Unterzeichnenden würdigen, dass Lokal- und 

Regionalregierungen im Kampf gegen Umwelt- und 

Klimarisiken, insbesondere in Städten, eine wichtige 

Rolle spielen und dabei die Menschenrechte und eine 

geschlechtergerechte Politik berücksichtigen müssen. 

Daher führen die Unterzeichnenden folgende Maß­

nahmen durch:

•	 verbesserte Sensibilisierung für die Notwendigkeit 

von Klimaschutzmaßnahmen im Rahmen der loka­

len Politik und Übernahme nachhaltiger Entwick­

lungsmodelle, die geschlechtergerechte Lösungen 

berücksichtigen.

•	 Integration der Perspektiven und Erfahrungen von 

Frauen in die Entwicklung und Umsetzung von Um­

weltpolitik und Umweltschutzplänen mit dem Ziel 

einer ausgewogenen Beteiligung von Frauen und 

Männern an allen Phasen und Prozessen der Politik­

entwicklung.
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Artikel 39 –  
Krisenmanagement und Zivilschutz
(1)	 Die Unterzeichnenden erkennen an, dass Krisen und 

deren Ursachen vielschichtig und miteinander verbun­

den sind und sich auf Frauen und Männer oft unter­

schiedlich auswirken. 

(2)	 Die Unterzeichnenden erkennen an, dass Lokal- und 

Regionalregierungen in Krisenzeiten eine Schlüssel- 

rolle dabei spielen, die Präferenzen der Gemeinschaft 

und die Bedürfnisse von Frauen wie Männern und 

Mädchen wie Jungen in all ihrer Vielfalt zu erkennen. 

(3)	 Die Unterzeichnenden sind sich bewusst, dass Frauen 

in Krisenzeiten und bei der vorausschauenden Planung 

des Zivilschutzes in allen Entscheidungsprozessen an­

gemessen repräsentiert und beteiligt sein müssen, da­

mit geschlechtergerechte Maßnahmen und Wiederauf­

baustrategien entwickelt und umgesetzt werden und 

gleichzeitig Resilienz für künftige Krisen und Katastro­

phen aufgebaut wird. 

(4)	 Die Unterzeichnenden verpflichten sich, in der Bereit­

schaftsplanung und beim Krisenmanagement zu fol­

genden Schritten: 

•	 die Beteiligung von Frauen in Politik, öffentlichen In­

stitutionen und Führungsrollen zu stärken, um einen 

geschlechtergerechten Katastrophenschutz und ein 

geschlechtergerechtes Krisenmanagement zu ge­

währleisten;

•	 die Zivilgesellschaft vor Ort zu unterstützen, die eine 

wichtige Rolle bei der Berücksichtigung des Gleich­

stellungsaspekts in Krisen und bei der Überwachung 

und Unterstützung von sozialer Sicherheit und So­

zialdiensten spielt;

•	 die Erhebung von nach Geschlecht und Alter auf­

geschlüsselten Daten, Statistiken und Forschungs­

ergebnissen zu fördern und so die unterschiedlichen 

Auswirkungen von Katastrophen auf Männer und 

Frauen mit Fakten zu unterfüttern und das Krisen­

management so zu verbessern, dass es dieser Un­

gleichheit entgegenwirkt. 

(5)	 Die Unterzeichnenden verpflichten sich, spezielle Maß­

nahmen zu beschließen, die Frauen und Mädchen im 

Falle eines bewaffneten Konflikts vor geschlechtsspe­

zifischer Gewalt, insbesondere vor Vergewaltigung und 

anderen Formen des sexuellen Missbrauchs schützen.
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Ländern. Zusammen vertreten diese Verbände etwa 

100.000 lokale und regionale Gebietskörperschaften.
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auf die europäische Gesetzgebung im Namen der lokalen 
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ropäischen Charta für Gleichstellung ins Leben gerufen, 

um die Unterzeichnenden der Charta bei ihren Bemü­

hungen zur Umsetzung der Charta und zur Förderung 

der Gleichstellung der Geschlechter zu unterstützen. 

Die Online-Plattform stellt bewährte Verfahren und 

Beispiele erfolgreicher lokaler Gleichstellungspolitik 

vor und erleichtert das Peer-Learning unter den Unter­

zeichnenden. Sie enthält auch eine Anleitung zur Aus­

arbeitung eines Gleichstellungsaktionsplans und eine 

Datenbank (den „Atlas“), die Kontaktinformationen und 

Links zu den Gleichstellungsaktionsplänen der Unter­

zeichnenden enthält.

Die Arbeit des Observatoriums wird vom RGRE/CEMR-

Sekretariat in Zusammenarbeit mit dem Ständigen 

Gleichstellungsausschuss und einer Expert*innengrup­

pe koordiniert, die sich aus nationalen Koordinator*in­

nen/Gleichstellungsbeauftragten der RGRE/CEMR-

Mitgliedsverbände zusammensetzt.

www.charter-equality.eu

http://www.cemr.eu
http://www.charter-equality.eu
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